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RECHTLICHER HINWEIS: 

planGIS hat dieses Gutachten gewissenhaft und nach dem allgemein anerkannten Stand der Technik erstellt. Die Ergebnisse basieren indes 

auf Datenmaterial, das planGIS von Dritten, beispielsweise von dem Hersteller der Windenergieanlagen, bereitgestellt wurde. planGIS kann 

diese Daten Dritter nicht auf Richtigkeit, Aktualität und / oder Vollständigkeit prüfen. Folglich kann planGIS auch keine Gewähr und Haftung 

für diese Daten übernehmen. Der Auftraggeber wird daher darauf hingewiesen und erkennt an, dass sämtliche seiner Entscheidungen, sei 

es in kommerzieller, technischer, steuerlicher oder rechtlicher Hinsicht, die auf diesem Dokument basieren, in seiner alleinigen Verantwortung 

liegen. planGIS ist hinsichtlich der Daten Dritter von jeglicher Haftung befreit und der Auftraggeber wird planGIS insoweit von jeder Haftung 

freistellen.  
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Die durchgeführte Unkenntlichmachung wurde aufgrund daten-

schutzrechtlicher Anforderungen vorgenommen. Der Genehmi-

gungsbehörde liegen die ungeschwärzten Originalunterlagen vor.
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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Enercity Erneuerbare Projekte GmbH & Co. KG plant die Errichtung von 10 neuen Windener-

gieanlagen westlich von Stemwede und im Norden angrenzend an die nordrheinwestfälische 

Grenze, im Kreis Minden-Lübbecke, Niedersachsen. Die Anlagen sind vom Typ Nordex N149 

4.0-4.5 und weisen eine Nabenhöhe von 125,40 m, einen Rotordurchmesser von 149,10 m 

und eine Leistung von 4.500 kW auf.  

Die Firma planGIS GmbH wurde mit der Erstellung eines Gutachtens zur Beurteilung einer 

möglichen optisch bedrängenden Wirkung durch die geplanten Windenergieanlagen beauf-

tragt.  

Die Einzelfallprüfung ist dabei durch die zuständige Genehmigungsbehörde vorzunehmen. Zur 

Vorbereitung der Prüfung werden mit dem hier vorliegenden Gutachten Detailinformationen 

zur Entscheidungsunterstützung beigebracht. 

Die Gutachtenerstellung orientiert sich dabei an den Hinweisen des Windenergie-Handbuches 

in seiner aktuellen Fassung1, dem Leitfaden mit Handlungsempfehlungen für die Genehmi-

gung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen. 

2 Rechtliche Grundlagen 

In dem folgenden Gutachten werden hauptsächlich Urteile aus der Rechtsprechung des Ober-

verwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen zur Betrachtung herangezogen. Zusätzlich wird an 

einigen Stellen ergänzend auf weitere Rechtsprechungen verwiesen, welche Urteile zu dem 

Thema der optisch bedrängenden Wirkung zum Inhalt haben. Sie dienen dazu, die Beurteilung 

der Gerichte in dieser Sachfrage widerzuspiegeln.  

Von Windenergieanlagen kann unter Bezugnahme des in § 35 Abs. 3 BauGB verankerten 

Rücksichtnahmegebotes eine optisch bedrängende Wirkung in Bezug auf die Wohnbebauung 

ausgehen. Diese Wirkung resultiert aus der Größe der Windenergieanlage in Verbindung mit 

der Drehbewegung der Rotorblätter. Folge können die Beeinträchtigung der Wohnbebauung, 

resp. der Bereiche mit Wohn-, Rückzugs- und Erholungsfunktion sein. 

Der Begriff der „optisch bedrängenden Wirkung“ wurde in der Rechtsprechung erstmalig for-

muliert und basiert nicht auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Zudem gibt es keine fach-

gesetzlichen Regelungen oder technischen Normen zur Operationalisierung dieses Aspektes 

im Bauplanungsrecht. Auch starre Abstandsregelungen wurden in der Rechtsprechung als 

nicht sachgerecht eingestuft. 

Als maßgebliche Beurteilungskriterien bzw. erste Orientierungswerte lassen sich nach der re-

levanten Rechtsprechung (vgl. OVG Münster, 09.08.2006, 8 A 3726/05, Rn 49-51)2 Entfernung 

 
1 Agatz, M. (2019): Windenergie-Handbuch. 16. Ausgabe. Download unter: http://windenergie-handbuch.de /wp/windenergie-
handbuch/. 
2 OVG NRW 8 A 3726/05 vom 9.08.2006:  
„Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der 
geplanten Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von dieser Anlage keine optisch 
bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht.“ „Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der 
Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung gelangen.“ „Beträgt 
der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Windkraftanlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedarf es 
regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls.“ 
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und Gesamthöhe der zu betrachtenden Windenergieanlagen (WEA) heranziehen. Als grobe 

Faustformel haben sich für die Abstände zwischen WEA und Wohnbebauung folgende An-

haltswerte herauskristallisiert: 

• Entfernung von mehr als dem Dreifachen der Gesamthöhe der WEA: i.d.R. keine op-

tisch bedrängende Wirkung, 

• Entfernung unterhalb des Zweifachen der Gesamthöhe der WEA: i.d.R. liegt eine op-

tisch bedrängende Wirkung vor, 

• Abstand zwischen dem Zwei- und Dreifachen der Gesamthöhe der WEA: intensive 

Prüfung des Einzelfalls. 

Diese Anhaltswerte werden auch in aktuellen Urteilen bestätigt, wie z.B. im Urteil des OVG 

Münster, B. v. 20.07.2017 – 8 B 396/17. In diesem Urteil wird auch Stellung zu der Frage 

bezogen, ob für modernere Typen von Windenergieanlagen deren Gesamthöhe durch höhere 

Türme und Rotordurchmesser steigt, angepasste Prüfkriterien erforderlich sind. Das Gericht 

vertritt, wie auch in anderen Urteilen (z. B. OVG Münster, Beschluss vom 29.06.2017 – 8 B 

187/17) die Auffassung, dass es sich bei den 2006 formulierten Anhaltswerten durch die Be-

rücksichtigung von Nabenhöhe und halbem Rotordurchmesser um flexible Kriterien handelt, 

welche auch für moderne Anlagen anzuwenden sind (OVG Münster, B. v. 20.07.2017, 8 B 

396/17, Rn 32). Auch die Frage, ob eine Anpassung dieser Anhaltswerte wegen der überpro-

portionalen Steigerung der vom Rotor überstrichenen Fläche notwendig sei, wird verneint.  

„Denn die Bewertung der optisch bedrängenden Wirkung erfolgt an einem bestimmten Stand-

punkt und berücksichtigt das von der Windenergieanlage eingenommene Sichtfeld. Dass grö-

ßere Objekte in größerer Entfernung aus demselben Blickwinkel ebenso groß wirken wie klei-

nere Objekte in geringerer Entfernung, folgt aus dem sog. Zweiten Strahlensatz, der der Faust-

formel des Senats zugrunde liegt.“ (OVG Münster, B. v. 20.07.2017, 8 B 396/17, Rn 34). 

In der Einzelfallprüfung sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: Topografie, Lage und Ge-

staltung des betroffenen Wohnhauses, der Schutzanspruch, Sichtbeziehungen, abschattende 

und ablenkende Objekte zwischen Haus und Windenergieanlage, mögliche Ausweichbewe-

gungen und die Hauptwindrichtung. Sind in Blickrichtung auf die zu beurteilende neue WEA 

bereits bestehende (auch weiter entfernte) WEA vorhanden, mindert diese Vorbelastung die 

negative Wirkung der hinzutretenden WEA (OVG Münster, 27.07.2015, 8 B 390/15, Rn 41). 

Die optisch bedrängende Wirkung entfällt dabei nicht erst dann, wenn die Sicht vollständig 

gehindert ist, sondern es reicht aus, wenn die Wirkung abgemildert ist bzw. durch zumutbare 

Herstellung von Abschirmung abgemildert werden kann (OVG Münster, 08.07.2014, 8 B 

1230/13, Rn 23). 

Auch die Zustimmung der Bewohner der betroffenen Wohnhäuser kann als weiterer Aspekt 

herangezogen werden. 
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3 Einzelfallprüfung auf optisch bedrängende Wirkung 

3.1 Vorhabens- und Standortbeschreibung 

Bei dem hier zu betrachtenden Bauvorhaben geht es um die Errichtung von 10 Windenergie-

anlagen im Windpark Stemwede in der Gemeinde Stemwede-Tiefenriede, Kreis Minden-Lüb-

becke, Nordrhein-Westfalen. Die geplanten Anlagen sind vom Typ Nordex N149 mit einer Na-

benhöhe von 125,4 m und einem Rotordurchmesser von 149,1 m. Die vom Rotor überstri-

chene Fläche der N149 liegt laut Herstellerangaben bei 17.460 m² und die Umdrehungszahl 

bei 12,3 U / min unter Volllastbedingungen.  

In der weiteren Umgebung sind einige Windparks vorhanden, welche nachfolgend als Vorbe-

lastung berücksichtigt werden.   

 

Tabelle 1: Daten der bestehenden und geplanten Windenergieanlagen 

WEA – 

Bezeich-

nung 

UTM-Koordinaten 

(ETRS 1989) Zone 32 
WEA Typ 

Naben-

höhe 

ü. Grund 

Gesamt-

höhe 

ü. Grund X Y 

Vorbelastung - genehmigte WEA 
 

VB 01 455.516 5.806.530 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

VB02 455.344 5.806.198 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

Vorbelastung - bestehende WEA 

VB 03 455.148 5.806.165 Tacke 1.5 80 m 115,30 m 

VB 04 454.122 5.805.583 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

VB 05 454.725 5.805.414 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

VB 06 455.408 5.805.403 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

VB 07 455.283 5.805.150 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

VB 08 455.704 5.805.180 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

VB 09 455.844 5.804.913 Enercon E-70 113,50 m 149 m 

Zusatzbelastung (neue WEA) 

WEA 1 454.758 5.806.732 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 2 455.004 5.806.406 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 3 454.542 5.805.827 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 4 456.012 5.806.687 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 5 455.766 5.806.114 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 6 455.028 5.805.688 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 7 456.568 5.805.694 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 8 456.027 5.805.472 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 9 456.396 5.804.906 Nordex N149 125,4 199,95 

WEA 10 456.831 5.804.733 Nordex N149 125,4 199,95 
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In der Nähe der geplanten Windenergieanlagen befinden sich im Außenbereich der Gemeinde 

mehrere Wohnhäuser. Die nachfolgende Prüfung auf eine mögliche optisch bedrängende 

Wirkung wird für 13 dieser Wohngebäude vorgenommen (siehe Kapitel 1).  

Die großräumige Topografie am Standort ist als eben zu bezeichnen. Die geplanten Wind-

energiestandorte und Wohnhäuser liegen in einer Höhe von 44 - 47 m über NHN. Die Anla-

genstandorte liegen auf ackerbaulich genutzten Flächen (Abb. 3, Abb. 4).  

 
Abb. 1: Übersicht der WEA-Standorte 

 



 

ObW Stemwede datenschutzkonform - Rev.01   

Seite 9 von 101 

 
Abb. 2: Übersicht der WEA-Standorte und der Vorbelastung 

 

Das nachfolgende Foto vom Untersuchungsgebiet zeigt die Umgebung der geplanten Anla-

genstandorte und gibt einen Eindruck von der Landschaft.  
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Abb. 3: Blick auf die bestehenden WEA (FP 01) 

 
Abb. 4: Blick auf die bestehenden WEA (FP 02) 
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In den Abb. 3 und Abb. 4 sind die Standorte der bestehenden WEA, die zeitgleich auch die 

Fläche für die neuen WEA darstellt. Darüber hinaus ist die räumliche Gliederung des Land-

schaftsraumes zu erkennen, die setzt sich aus ackerbaulich genutzten Flächen, Baumreihen, 

kleineren Baumbeständen und Sträuchern zusammen. 

Um den Standort der Fotos im folgenden Gutachten zu verdeutlichen, sind die Fotopunkte auf 

den folgenden Karten dargestellt. 

 

Abb. 5: Fotopunkte Karte 1  
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Abb. 6: Fotopunkte Karte 2  

 

Abb. 7: Fotopunkte Karte 3 
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Abb. 8: Fotopunkte Karte 4 

 

Abb. 9: Fotopunkte Karte 5 
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Abb. 10: Fotopunkte Karte 6 

 

Abb. 11: Fotopunkte Karte 7 
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3.2 Lage der Wohnbebauung und Abstände zu der WEA 

Die Entfernung und Gesamthöhe der zu betrachtenden Windenergieanlagen zu dem jeweili-

gen Wohngebäude dient als wichtiges Beurteilungskriterium.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Standorte der neu geplanten WEA mit zwei- und dreifa-

chem Radius der Gesamthöhe um die neu geplanten Anlagen. Insgesamt wurden 13 Wohn-

gebäude untersucht. Sieben der betrachteten Wohngebäude liegen in einer Entfernung von 

weniger als dem Dreifachen und mehr als dem Zweifachen der Gesamthöhe der WEA. Drei 

dieser Wohngebäude liegen knapp außerhalb des dreifachen Radius.  

 

Abb. 12: Windenergieanlagen und betroffene Wohnhäuser im Bereich zwischen dem Zwei- und Drei-

fachen der Gesamthöhe der neu geplanten WEA in der Übersicht.  
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Der genaue Abstand zwischen den Wohngebäuden und den geplanten WEA stellt sich im 

Detail wie folgt dar:    

Tabelle 2: Abstand der Wohnbebauung zur nächstgelegenen WEA  

Betroffenes Wohnhaus 
Nächstgelegene 

WEA 

Abstand zur nächsten 

WEA in m 
Abstandsfaktor 

A - Unter den Eichen 48 WEA 03 562 2,8 

B - Unter den Eichen 47 WEA 01 527 2,6 

C(a) - Unter den Eichen 46 WEA 01 618 3,1 

C(b) - Unter den Eichen (Neubau) WEA 01 594 3,0 

D - Unter den Eichen 45 WEA 01 638 3,2 

E - Drohner Straße 54 WEA 01 / 02/04 681 / 720/ 723 3,4/3,6/3,6 

F - Droher Str. 53 WEA 04 557 2,8 

G - Zum Borne 5 WEA 04 535 2,7 

H (1) - Bohmter Str. 64 WEA 04/05 544/603 2,7/3,0 

H(2) - Bohmter Str. 64 WEA 07 597 3,0 

I - Ilweder Str. 61 WEA 07 594 3,0 

J - Scharlager Weg 6 WEA 07 674 3,4 

K - An den Königstannen 5 WEA 10 605 3,0 

L - An den Königstannen 8 WEA 10 655 3,3 

Gemäß der aktuellen Rechtsprechung (vgl. Kap. 2) ist somit für die Wohngebäude A, B, C(a), 

F – I sowie für K eine optisch bedrängende Wirkung der WEA potenziell gegeben und bedarf 

einer intensiven Einzelfallprüfung. Für die Gebäude C(b) – E, J und L liegt i.d.R. keine optisch 

bedrängende Wirkung vor, da sie sich knapp außerhalb des Abstandes der 3-fachen WEA-

Gesamthöhe befinden. Dennoch wird eine Einzelfallprüfung durchgeführt, um eine optisch be-

drängende Wirkung sicher ausschließen zu können.  

Ebenso wird die Lage der Wohnräume innerhalb des Gebäudes als weiteres Beurteilungskri-

terium herangezogen. Dabei spielt die Ausrichtung schützenswerter Wohnräume eine beson-

dere Rolle. So dienen Küche und Schlafzimmer nicht dem Aufenthalt und der Erholung am 

Tag, sie sind daher nicht in gleicher Weise schutzbedürftig wie Wohnzimmer (OVG Lüneburg, 

20.07.2012, 12 ME 75/12, Rn 12). Auch Kinderzimmer haben nach Rechtsprechung nicht den 

gleichen Schutzstatus wie Wohnzimmer (VG Aachen, 20.05.2019, 6 K 742/18, Rn 102ff). 

Bade- und Ankleidezimmer gelten nicht als schützenswerte Räume (OVG Münster, 

08.07.2014, 8 B 1230/13, Rn 27). Wo keine genaue Einstufung der Räumlichkeiten möglich 

war, wird von der konservativen Annahme ausgegangen, dass es sich bei jedem Raum um 

einen schützenswerten handelt und der zur WEA nächstgelegene Raum begutachtet wird. 

Die betrachteten Wohngebäude liegen im Außenbereich der Gemeinde. 

Bei der Verortung der Wohngebäude und dabei auch Abgrenzung zu Nutzgebäuden wurden 

Luftbilder ausgewertet und vor Ort die aktuellen Verhältnisse der Gebäude und Umgebung bei 

einer Ortsbesichtigung am 15.10.2020 überprüft, bei der auch Hausbegehungen aller Ge-

bäude durchgeführt wurden.  

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen im vergrößerten Ausschnitt die betroffenen Wohnhäu-

ser im Bereich zwischen dem Zwei- und Dreifachen der Gesamthöhe der neu geplanten 
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Windenergieanlagen. Die Grundrisse der Wohnhäuser sind schraffiert dargestellt. Ergänzend 

wird zur Verdeutlichung des Blickwinkels sowie der Situation der Umgebung (bspw. potenzielle 

Sichtverstellungen) die Lage der WEA zum betroffenen Wohnhaus kartographisch mit Luftbild 

aufgeführt. Eine Betrachtung der einzelnen Wohngebäude erfolgt in Kapitel 4.4. 

 

Abb. 13: Ausrichtung des Wohnhauses A zur WEA 3 
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Abb. 14: Ausrichtung des Wohnhauses B zur WEA 1 

 

Abb. 15: Ausrichtung der Wohnhäuser C(a), C(b) und D zur WEA 1 
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Abb. 16: Ausrichtung des Wohnhauses E zu den nächsten WEA 

 

Abb. 17: Ausrichtung der Wohnhäuser F und G zur WEA 4 
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Abb. 18: Ausrichtung des Wohnhauses H zu den WEA 4, 5 und 7 

 

Abb. 19: Ausrichtung der Wohnhäuser I und J zur WEA 7 
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Abb. 20: Ausrichtung der Wohnhäuser K und L zur WEA 10 

 

Abb. 21: Lage des Wohnhauses A mit betroffenem Bereich 
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Abb. 22: Lage des Wohnhauses B mit betroffenem Bereich 

 

Abb. 23: Lage der Wohnhäuser C(a), C(b) und D mit betroffenem Bereich 
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Abb. 24: Lage des Wohnhauses E mit betroffenem Bereich 

 

Abb. 25: Lage des Wohnhauses F mit betroffenem Bereich 
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Abb. 26: Lage des Wohnhauses G mit betroffenem Bereich 

 

Abb. 27: Lage des Wohnhauses H mit betroffenem Bereich 
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Abb. 28: Lage des Wohnhauses I und J mit betroffenem Bereich 

 

Abb. 29: Lage des Wohnhauses Kund L mit betroffenem Bereich 
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Vorbelastung: 

In Abb. 2 sind die Standorte der Vorbelastungs-WEA und der geplanten WEA, sowie in Abb. 

13 bis Abb. 20 die Ausrichtung der geplanten WEA zu den betrachteten Wohnhäusern darge-

stellt. Es gibt in der Umgebung neun Vorbelastungsanlagen. Diese zu berücksichtigenden 

WEA liegen von der nächsten Wohnbebauung aus in einem Abstand der 3,4 – 10,3-fachem 

der WEA-Gesamthöhe.  

Tabelle 3: Abstand der Wohnbebauung zu den bestehenden WEA 

Vorbelastung 
Gesamthöhe über 

Grund 

Abstand zur nächsten 

Wohnbebauung 

x-Fache der WEA-

Gesamthöhe3 

VB 01 150,0 m 515 m 3,4 

VB 02 206,90 m 827 m 4,0 

VB 03 115,30 m 860 m 7,5 

VB 04 149,0 m 646 m 4,3 

VB 05 149,0 m 999 m 6,7 

VB 06 149,0 m 1275 m 8,6 

VB 07 149,0 m 1541m 10,3 

VB 08 149,0 m 1258 m 8,4 

VB 09 149,0 m 1403 m 9,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 mathematisch gerundet  
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3.3 Windrichtung 

Aus einer Ertragsabschätzung für dem Windpark Stemwede stellt sich die dominierende 

Hauptwindrichtung aus West-Südwest (240°) mit 17,6 % der Jahreswindstunden heraus (Abb. 

30). Der Hauptwindrichtungssektor mit den zwei prozentual am stärksten vertretenen Wind-

richtungen von Süd-Südwest bis West-Südwest und den entsprechenden Gegenrichtungen 

(NNO und ONO), bei denen der gleiche optische Eindruck entsteht, umfasst insgesamt 42,2 % 

der Jahreswindstunden und wird für die nachfolgende Betrachtung in Bezug auf die Rotorblatt-

stellung zu den begutachteten Wohnhäusern berücksichtigt. 

 
Abb. 30: Windrichtungsverteilung in 12 Richtungssektoren  
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3.4 Allgemeine Untersuchungen 

Für die betrachteten Wohnhäuser gilt, dass sie im Außenbereich der Gemeinde liegen. Dies 

bedeutet, dass die Bewohner grundsätzlich mit der Errichtung von planungsrechtlich zulässi-

gen Windenergieanlagen und deren optischen Auswirkungen rechnen müssen, der Schutzan-

spruch für Wohngebäude vermindert sich somit (OVG Münster 8 B 1230/13 vom 08.07.2014).  

Die Rechtsprechung hat inzwischen eine besondere Pflicht zur Rücksichtnahme auf privile-

gierte und somit „ortsübliche“ WEA herausgearbeitet, die auch ein hohes Maß an zumutbaren 

Selbstschutzmaßnahmen in Form von Anpflanzungen, Sichtschutzwänden oder Gardinen um-

fasst (z.B. OVG Münster 8 B 390/15 (27.07.2015), VGH Baden-Württemberg 5 S 2620/05 

(03.04.2006), VGH München 22 ZB 15.113 (24.03.2015)). 

Im Folgenden wird eine mögliche einkreisende Wirkung der geplanten, sowie der bereits be-

stehenden WEA untersucht. Hierzu werden die von den WEA bestandenen Sektoren betrach-

tet, sowie der jeweilige Abstandsfaktor in Bezug auf die WEA-Gesamthöhe. In Abb. 2 sind die 

Standorte der Vorbelastung und der geplanten WEA, sowie die Lage der potenziell betroffenen 

Wohngebäude abgebildet. In den Karten Abb. 13 bis Abb. 20 ist zu erkennen, welche Lage 

die neu geplanten WEA zu den potenziell betroffenen Wohngebäuden einnehmen. Es gibt in 

der Umgebung zudem einen Windpark, die in einem relativ nahem Abstand liegen, welche 

dem 3,4 – 10,3-fachem Abstand der WEA-Gesamthöhe entsprechen (Abb. 12). Die Sichtbar-

keit der bestehenden WEA ist durch die Entfernung, das Relief und abschirmende Objekte 

zum Teil eingeschränkt. Es verbleiben für die einzelnen Wohnhäuser bezogen auf die neu 

geplanten und dem bestehenden Windpark, die in Tabelle 4 dargestellten freien Sichtbereiche 

(im Uhrzeigersinn).  

Tabelle 4: Verbleibende freie Sichtbereiche 

Wohngebäude Himmelsrichtung der freien Sichtbereiche 

A Südsüdwest bis Nord-Nordost 

B Süden bis Nord-Nordost 

C (a) Süden bis Ost-Südost 

C (b) Süd-Südost bis Osten 

D  Süden bis Osten 

E Westen bis Osten 

F Westen bis Süd-Südost 

G Westen bis Süd-Südost 

H Norden bis Süd-Südost 

I Nord-Nordwest bis Süden 

J Nord-Nordwest bis Süden 

K Norden bis Westen 

L Norden bis Westen 

 

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass sowohl bei der Betrachtung der von WEA 

bestandenen Sektoren als auch unter Berücksichtigung des Faktors aus Abstand und Gesamt-

höhe keine Einkreisung der betroffenen Wohnbereiche vorliegt. 

 

Das Verhältnis von Rotordurchmesser der geplanten WEA zur Nabenhöhe liegt bei einem 

Faktor von 1,2 und damit vergleichsweise hoch. Die Nenndrehzahl von 12,3 U / min unter 
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Volllastbedingungen ist hingegen als vergleichsweise niedrig einzustufen. Der relativ hohe 

Faktor des Verhältnisses von Rotordurchmesser zu Nabenhöhe führt zu einer deutlichen 

Wahrnehmbarkeit der Rotorblattebene. Im Vergleich zu Anlagen mit kleineren Rotordurchmes-

sern ist die Umdrehungszahl deutlich niedriger, und die langsamere Bewegung führt wieder 

zu einer Verminderung der Beeinträchtigung. Entscheidend für die optisch bedrängende Wir-

kung dieser Faktoren, ist die Ausrichtung der Rotorblattebene zu dem Wohngebäude. Daraus 

ergibt sich wie stark die WEA wahrgenommen werden. Die Sichtbarkeit der Rotorblattebene 

bei Hauptwindrichtung wird als entscheidender Aspekt bei dem Standort aufgeführt und be-

wertet. 

3.5 Einzelfallbetrachtung 

Ausgehend von der in den vorherigen Abschnitten darstellten Ausgangssituation werden in 

den nachfolgenden Tabellen die jeweiligen Aspekte zusammenfassend gegenübergestellt. 

Danach erfolgt eine Bewertung, ob eine optisch bedrängende Wirkung für das untersuchte 

Wohnhaus vorliegt. 

In den Tabellen wird der Winkel angegeben, in welchem die entsprechende WEA zu der be-

troffenen Hausfassade steht. Es wird hierbei der Winkel von dem Lot, welches auf der betrach-

teten Hausseite gefällt wird, zu der WEA gemessen. Das Lot entspricht im Regelfall der Haupt-

blickrichtung aus den Fenstern. 

In der nachfolgenden Tabelle wird der Blick des Betrachters auf die Rotorblattebene mit den 

daraus resultierenden Sichtbarkeiten definiert. Hierbei beschreibt ein Winkel von 0° den direk-

ten Blick auf die Rotorblattebene, wenn diese auf den Betrachter ausgerichtete ist. Die Rotor-

blattebene ist in vollem Umfang zu sehen. Bei einem Winkel von 90° wird hingegen von der 

Seite auf die Rotorblattebene geschaut. Die Rotorblätter sind nicht von vorne, sondern im seit-

lichen Profil zu sehen, wodurch die Sichtbarkeit stark reduziert ist. 

Tabelle 5: Blick des Betrachters auf die Rotorblattebene 

Blick auf die Rotorblattebene Sichtbarkeit der Rotorblattebene 

Seitlich (85 – 90°) stark reduzierte Sichtbarkeit 

Leicht schräg von der Seite (70 – 85°) deutlich reduzierte Sichtbarkeit 

Schräg von der Seite (45 – 70°) im mittleren Maße reduzierte Sichtbarkeit 

Schräg (20 – 45°) leicht reduzierte Sichtbarkeit 

leicht schräg (5 - 20°) deutliche Sichtbarkeit 

Direkt (0 – 5°) starke Sichtbarkeit 

Die nachfolgenden Fotos verdeutlichen die Ist-Situation der Umgebung (bspw. potenzielle 

Sichtverstellungen durch Baum- und Heckenstrukturen). 

Bei der Betrachtung der Wohnhäuser wurde zur genauen Verortung und zur Abgrenzung der 

Wohngebäude gegenüber den Nutzgebäuden auf den Kartendienst Onmaps und ALKIS WMS 

Server von NRW zurückgegriffen. Zum anderen wurden Luftbilder ausgewertet und vor Ort die 

aktuellen Verhältnisse der Gebäude und Umgebung bei einer Ortsbesichtigung überprüft.  
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Wohnhaus A – Unter den Eichen 48 

 

Das Wohnhaus Unter den Eichen 48 (A) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von au-

ßen begutachtet. 

Lage A – Unter den Eichen 48 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 562 m zur WEA 3. 

Die WEA 3 steht in einem Winkel von etwa 35° zu einem Lot auf 

der östlich ausgerichteten Hausseite. 

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Mehrparteienhaus ohne 

ausgebautes Dachgeschoss, dessen Giebelseite in Richtung der 

geplanten WEA 3 ausgerichtet ist. In dem Erdgeschoss liegen auf 

der Giebelseite im Osten von Norden nach Süden eine Tür eines 

Umkleideraums, ein Fenster eins Kinderzimmers, welches aller-

dings aktuell nicht mehr genutzt wird. In der ersten Etage befindet 

sich auf der Giebelseite ein Schlafzimmerfenster (Abb. 31). Auf der 

Traufseite im Süden des Gebäudes im EG befindet sich von Osten 

nach Westen ein Schlafzimmerfenster, ein Wohnzimmerfenster, 

wieder ein Fenster zu einem weiteren Schlafzimmer und ein wei-

teres Wohnzimmerfenster. Über dem Schlafzimmer- und Wohn-

zimmerfenster ist ein Balkon. Dieser ist von dem Esszimmer im OG 

durch eine Tür begehbar. Das Esszimmer geht offen in eine Küche 

über, welche ein weiteres Fenster aufweist. Im Westen liegt im 

Obergeschoss das Wohnzimmer und im Osten ein Bürofenster 

(Abb. 32). Die Angaben stammen von dem Eigentümer, die Kinder 

(im OG wohnend) waren zum Zeitpunkt der Hausbegehung nicht 

anwesend.  

Eine Terrasse befindet sich östlich des Wohngebäudes. 

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

In Blickrichtung zur geplanten WEA 3 steht angrenzend an ein Feld 

in gut 20 m Entfernung eine Reihe von Laubbäumen (Abb. 34, Abb. 

35). Nach etwa 160 m schließt in Richtung Osten an die ackerbau-

lich genutzte Fläche eine Reihe von Laubbäumen mit etwa 10 m 

Höhe an (Abb. 35). Im Südosten ist in etwa 75 m Entfernung ein 

Areal mit etwa 12 – 15 m hohen Laubbäumen vorzufinden. 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden VB 04 ist uneingeschränkt sichtbar (Abb. 33). Die 

VB 05 - 09 sind lediglich seitlich, teilweise im 90°-Winkel, zu sehen, 

sodass hier eine eingeschränkte Sicht vorliegt (Abb. 34). Darüber 

hinaus sorgen abschattende Objekte wie Laubbaume für eine ein-

geschränkte Sicht auf die bestehenden WEA 01 – 02 und WEA 04 

- 09. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

seitlich auf die Rotorblattebene geschaut. 
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In Abb. 31 ist die östlich ausgerichtete Gebäudeseite des Wohnhauses A mit den Fenstern, 

welche in Richtung WEA 3 weisen zu erkennen.  

 

Abb. 31: Ostseite des Wohnhauses A (FP 03) 

Abb. 32 zeigt den Blick auf die südliche Gebäudeseite rückwärtig stehend zu der geplanten 

WEA 3. Es ist der Balkon in Blickrichtung zur geplanten Anlage zu erkennen. 

 
Abb. 32: Blick auf die Südseite des Wohnhauses (FP 04) 

In Abb. 33 ist der ungehinderte Blick auf die bestehende WEA (VB 04) zu sehen.  
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Abb. 33: Blick auf die bestehende WEA VB 04 (FP 4) 
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Abb. 34 zeigt den Blick aus Richtung der Giebelseite des Wohngebäudes in Richtung der ge-

planten WEA 3. Es ist die ackerbauliche Nutzung mit den sich anschließenden Laubbäumen 

zu erkennen. 

 

 

Abb. 34: Blick aus Osten in Richtung der WEA 3 (FP 03) 
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Abb. 35 zeigt den Blick von der Ostseite des Gebäudes in Richtung der neu geplanten 

WEA 3. 

 

Abb. 35: Blick von Ost-Südseite (FP 04) 

Bewertung des Wohnhauses A 

 

• Das Wohnhaus liegt mit dem 2,9-Fachen der Windenergieanlagengesamthöhe im Grenz-

bereich des 3-fachen Abstandes der WEA-Gesamthöhe. In Hinsicht auf die optisch be-

drängende Wirkung steht das Wohnhaus in einer relativ großen Entfernung zu dem ge-

planten Standort der WEA, die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage treten 

leicht in den Hintergrund. 
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• Die Vorbelastungsanlagen durch den umliegenden Windpark und die geplanten WEA 1 – 

2 und WEA 4 – 10 liegen deutlich außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch be-

drängenden Wirkung. 

• Es gibt schützenswerte Wohnräume im Erdgeschoss und Obergeschoss auf der Südseite 

des Gebäudes. Zu nennen sind zudem ein Büro in der ersten Etage und ein aktuell nicht 

genutztes Kinderzimmer im Erdgeschoß auf der Ostseite des Gebäudes sowie der an-

grenzende Balkon an das Esszimmer. Der Gartenbereich liegt süd-östlich des Wohnhau-

ses und weist in diesen Bereichen Sitzgelegenheiten auf. 

• Die WEA 3 steht von den östlich ausgerichteten Fenstern aus im 35° Winkel schräg zur 

Hauptblickrichtung. Somit ist die WEA 3 aus diesen Fenstern nur aus einem bestimmten 

Winkel zu sehen. 

• Die WEA 3 steht zu der östlichen Gebäudeseite schräg zur Hauptblickrichtung und zur 

südlichen Gebäudeseite in seitliche Richtung versetzt. Auf der südlichen Gebäudeseite 

sind keine Fenster vorhanden, von denen ein Blick auf die geplante WEA 3 möglich wäre. 

Bei geradem Blick aus den Fenstern der Ostseite liegt die geplante WEA 3 also nicht direkt 

in Hauptblickrichtung. Sie ist aus den Wohnräumen nur mit Blick in Richtung der geplanten 

WEA 3 und aus dem fensternahen Bereich wahrnehmbar.  

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutlich bis stark reduzierte Sichtbarkeit der Rotor-

blattebene durch die seitliche Blickrichtung auf diese gegeben.  

• Aus den östlich ausgerichteten Fenstern sowie vom Südbalkon wird die Vegetation in 

Blickrichtung zur WEA 3 je nach Jahreszeit eine teilweise bis deutlich sichteinschränkende 

Wirkung im Turmbereich haben. Der abschattende Effekt wird hierbei für das Erdgeschoss 

größer sein als für das Dachgeschoss. Von südöstlichen Sitzbereich hat die Vegetation 

gerade in der belaubten Jahreszeit, in welcher diese Bereiche am häufigsten frequentiert 

werden, je nach Standort eine teilweise bis deutlich sichteinschränkende Wirkung. 

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 1 – 2, WEA 4 – 10 und die genehmigten Vorbelastungsanlagen 

VB 01 und VB02, sowie die VB03 – VB09 des umliegenden Windparks liegen außerhalb 

des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass die Sichtbarkeit der WEA 3 besonders aus dem Erdgeschoss, in dem 

mit einem Wohnzimmer ein besonders schützenswerter Raum vorliegt, durch die Vegetation 

teilweise eingeschränkt wird. Mit der Höhe nimmt dieser Effekt ab, sodass vom Balkon aus, 

sowie vom Wohnzimmer im OG die Sichtbarkeit der WEA zunimmt. Allerdings ist im 

Hauptwindrichtungssektor die Sichtbarkeit der Rotorblattebene deutlich bis stark reduziert. Zur 

Hauptblickrichtung steht die WEA 3 von beiden Gebäudeseiten schräg zur Blickrichtung bzw. 

seitlich versetzt, sodass die Sichtbarkeit aus den Räumen reduziert ist. Aufgrund dieser und 

der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen keine optisch bedrängende Wirkung auf 

die Wohnnutzung ausgeht. 
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Wohnhaus B – Unter den Eichen 47 

 

Für das Wohnhaus Unter den Eichen 47 (B) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 eine 

Begutachtung des Gebäudes von außen durchgeführt und die schützenswerten Räume auf-

genommen. 

Lage B – Unter den Eichen 47, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 527 m zur WEA 1 (Abb. 14, Tabelle 2). 

Die WEA 1 steht in einem Winkel von etwa 40° zu einem Lot auf 

der östlich ausgerichteten Hausseite. 

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Wohngebäude ohne 

ausgebautes Dachgeschoss, dessen östliche Giebelseite in Rich-

tung der geplanten WEA 1 orientiert ist (Abb. 36). In dem Gebäude 

wohnen zwei Parteien. Eine Partei im Erdgeschoss und eine Partei 

im Obergeschoss. 

Auf die nach Norden gerichtete Traufseite im OG liegen keine 

Fenster. Im EG schließt sich eine Scheune an (Abb. 37). Im Nor-

den des Gebäudes befindet sich im EG der Eingang (Abb. 36). Auf 

der Traufseite des Gebäudes in Richtung Osten ist im EG ein Dop-

pelfenster, welches zu einem Abstellraum gehört. Im OG befinden 

sich im Giebel ein Badezimmerfenster sowie zwei Küchenfenster 

(Abb. 38). 

Die Wohnzimmer beider Parteien haben keine Fenster, welche in 

Richtung Norden oder Osten weisen. Die Terrasse liegt auf der 

westlichen Gebäudeseite. Der Garten liegt südlich und westlich 

des Wohngebäudes.  

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

Die Nord-Ostseite des Gebäudes weist eine angrenzende 

Scheune auf (Abb. 37). Zusätzlich steht in einem Abstand von ca. 

28 m Entfernung in Richtung WEA 1 eine Baumreihe mit Laubbäu-

men von etwa 10 – 15 m Höhe. Dazwischen befindet sich noch 

eine Garage (Abb. 39).   

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB03 - VB09) sind von der Nord-, Ost- und Süd-

seite des Gebäudes sichtbar. Zum Teil sind die Türme durch Laub-

bäume abgeschattet und durch die Entfernung, sowie Ausrichtung 

zur Hauptwindrichtung ist ihre Sichtbarkeit eingeschränkt (Abb. 40, 

Abb. 41). Die oben genannten Anlagen (WEA02 – WEA10) sind 

sichtbar, liegen aber deutlich außerhalb des Radius, in dem eine 

optisch bedrängende Wirkung auftreten kann. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

direkt auf die Rotorblattebene geschaut (Abb. 30). 

 

Abb. 36 zeigt die nördliche Gebäudeseite des Wohnhauses B. Es ist der Eingangsbereich zu 

sehen, welche in die Richtung der neu geplanten WEA 1 zeigt. 
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Abb. 36: Nordseite des Wohnhauses B (FP 06) 

In Abb. 37 ist die östliche Traufseite des Gebäudes B ohne Fenster zu sehen.  

 

Abb. 37: Nord- und Ostseite des Wohnhauses B in Richtung WEA 3 (FP 05) 

Abb. 38 zeigt ebenfalls die östliche Traufseite des Gebäudes, allerdings südlich von der sich 

anschließenden Scheune.   
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Abb. 38: Blick auf den Giebel auf der Ostseite des Gebäudes in Richtung der geplanten WEA 1 (FP 

08) 

Abb. 39 zeigt in Richtung Ost-Nordost der WEA 1 mit der abschattenden Baumreihe aus 

Laubbäumen und der vorwegstehenden Garage. Auch zu sehen ist die bereits bestehende 

Anlage VB 05 

 

Abb. 39: Blick von Nordseite des Gebäudes in Richtung Ost-Nordost (FP 05) 

 

Die folgenden Abbildungen Abb. 40 und Abb. 41 zeigen die bestehenden Anlagen aus der 

Ost- (VB 03-09) und von der Südseite (VB 04-09).  
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Abb. 40: Blick von Süd-Ostseite des Gebäudes in Richtung der bestehenden Anlagen (FP 07) 

 

Abb. 41: Blick Richtung der bestehenden Anlagen von der Südseite des Gebäudes aus (FP 08) 

 

 

Bewertung des Wohnhauses B 

 

• Das Wohnhaus liegt bezogen auf die WEA mit dem 2,6-Fachen der Windenergieanlagen-

gesamthöhe zwischen dem 2- und 3-fachen Abstand der WEA-Gesamthöhe. In Hinsicht 

auf die optisch bedrängende Wirkung steht das Wohnhaus in einem mittleren Abstand zu 
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dem geplanten Standort der WEA, die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage 

treten jedoch nicht deutlich in den Hintergrund. 

• Die Wohnzimmer als besonders schützenswerte Räume weisen bei beiden Wohnparteien 

keine Fenster auf, welche in Richtung der geplanten WEA 1 ausgerichtet sind. Auf der 

Nord- und Ostseite liegen keine besonders schützenswerten Räume vor, im Oberge-

schoss der Ostseite sind allerdings die Fenster einer Küche vorhanden. Mit dem Esszim-

mer und der Stube, deren Fenster nach Süden ausgerichtet sind, liegen Ausweichmög-

lichkeiten innerhalb dieser Etage vor. Die vorhandene Terrasse liegt auf der Westseite 

des Gebäudes, sodass die WEA 1 nicht zu sehen ist. 

• Durch die sich anschließende Scheune auf der Nord-Ostseite des Gebäudes, wird der 

Blick in Richtung der WEA 1 im EG komplett verstellt. Im Obergeschoss wird die Sichtbar-

keit der geplanten Anlage durch die Scheune zumindest deutlich eingeschränkt.  

• Die WEA 1 steht aus den östlichen Fenstern schräg zur Hauptblickrichtung und wird bei 

geradem Blick aus den Fenstern nicht zu sehen sein. Eine Sichtbarkeit ist höchstens im 

fensternahen Bereich und mit Blick in Richtung der geplanten Anlagen möglich. 

• Im Hauptwindrichtungssektor wird eine starke Sichtbarkeit der Rotorblattebene durch den 

Blick direkt auf diese gegeben sein. 

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Weitere geplante WEA sowie die Vorbelastungsanlagen (VB04 – VB09) des umliegenden 

Windparks sind sichtbar, da weniger abschattende Objekte in Blickrichtung vorhanden 

sind. Aufgrund ihrer Entfernung liegen sie jedoch deutlich außerhalb des Bereichs einer 

möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass von beiden Wohnparteien keine besonders schützenswerten Räume 

in Richtung der geplanten WEA 1 ausgerichtet sind. Die Sichtbarkeit der WEA aus dem Kü-

chenfenster wird zudem durch das Nebengebäude und die Vegetation eingeschränkt. Dieser 

Faktor wird dadurch unterstützt, dass die WEA 1 von der Nord- und Ostseite nicht in Haupt-

blickrichtung steht. 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen keine optisch bedrängende Wirkung auf 

die Wohnnutzung ausgehen wird. 
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Wohnhaus C(a) – Unter den Eichen 46 

 

Für das Wohnhaus Unter den Eichen 46 (C(a)) wurden bei einem Ortstermin am 15.10.2020 

im Beisein des Eigentümers eine Begutachtung des Gebäudes von außen durchgeführt und 

die schützenswerten Räume aufgenommen. 

Lage C(a) – Unter den Eichen 46, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 618 m zur WEA 1 (Abb. 15). 

Die WEA 1 steht in einem Winkel von etwa 30° zu einem Lot auf 

der südlich ausgerichteten Hausseite. 

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Wohngebäude, dessen 

östliche Traufseite sowie die südliche Giebelseite in Richtung der 

geplanten WEA 1 orientiert sind. Im Norden schließt ein nicht be-

wohntes Stallgebäude an (Abb. 42, Abb. 43).  

Im Erdgeschoss befinden auf der Ostseite von Norden nach Süden 

ein zweiflügeliges Küchenfenster, ein weiteres zweiflügeliges, so-

wie ein dreiflügeliges Wohnzimmerfenster (Abb. 42). Das Wohn-

zimmer befindet sich auf der Hausecke im Südosten, sodass an 

die Giebelseite des Hauses erneut zwei zweiflügeliges Fenster des 

Wohnzimmers vorzufinden sind. Nach Westen schließt die Gebäu-

deseite mit einem zweiflügeligen Fenster eines Schlafzimmers im 

EG ab (Abb. 43).  

Im OG befinden sich auf der östlichen Traufseite des Gebäudes 

von Norden nach Süden die Fenster eines Büros, eines Gästezim-

mers und das zweiflügelige Fenster eines Wohnzimmers. Auf der 

südöstlichen Gebäudeecke im OG befindet sich das Schlafzimmer 

mit einem zweiflügeligen Fenster auf der Traufseite und einem ein-

flügeligen Fenster auf der Giebelseite. Weiter Richtung Westen 

schließt ein bodentiefes Fenster sowie ein einfaches Fenster des 

Wohnzimmers an (Abb. 42, Abb. 43).  

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

Von dem Wohnhaus C(a) in Blickrichtung der geplanten WEA 1 

befindet sich ein Neubau (Wohngebäude C(b)) in ca. 17 m Entfer-

nung. Von der Giebelseite in Richtung der neu geplanten WEA 1 

befindet sich die Garage des Neubaus (C(b)) (Abb. 44). Dahinter 

schließt in etwa 40 m Entfernung eine Reihe von Laubbäumen un-

terschiedlicher Höhen zwischen 5 m und 12 m an (Abb. 46). Von 

der östlichen Traufseite des Wohngebäudes liegt die Laubbaum-

reihe in Blickrichtung zur geplanten WEA 1. 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB03 - VB09) und die geplanten Anlagen 

WEA 2 - 10 werden durch die Entfernung, Vegetation und Ge-

bäude mindestens teilweise in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt. 

Sie liegen deutlich außerhalb des Radius, in dem eine optisch be-

drängende Wirkung auftreten kann. 
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Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg von der Seite bis seitlich auf die Rotorblattebene ge-

schaut. 

 

Abb. 42 zeigt die Ostseite des Wohnhauses C(a) mit den Fenstern, die in Richtung der ge-

planten Anlage ausgerichtet sind. 

 

Abb. 42: Ostseite des Wohnhauses C (FP 09) 

 

In Abb. 43 ist die östliche Traufseite, sowie die südliche Giebelseite des Gebäudes zu sehen.  
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Abb. 43: Blick auf die Ostsüdseite des Wohnhauses C in Richtung der WEA 1 (FP 10) 

 

In Abb. 44 ist die für die Giebelseite des Gebäudes C(a) sichteinschränkende Garage des 

Neubaus mit der sich dahinter anschließenden Baumreihe zu erkennen. Es wurde von der 

Terrasse auf fotografiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 44: Blick von der Ostseite in Richtung der geplanten WEA 1 (FP 11) 
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Bewertung des Wohnhauses C(a) 

 

• Das Wohnhaus liegt bezogen auf die WEA 1 mit dem 3,1-Fachen Abstand der WEA-

Gesamthöhe knapp außerhalb des 3-fachen Abstandes. In Hinsicht auf die optisch be-

drängende Wirkung steht das Wohnhaus in einer großen Entfernung zu dem geplanten 

Standort der WEA, die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage treten deutlich 

in den Hintergrund. 

• Die Vegetation, sowie die Garage des Gebäudes C(b) wird jahreszeitbedingt eine teil-

weise bis deutlich sichteinschränkende Wirkung haben. Die abschattende Wirkung ist 

hierbei aus dem Erdgeschoss deutlich stärker als aus dem Obergeschoss, sodass die 

Anlage vermutlich aus dem OG, zumindest teilweise, zu sehen sein wird. Die schützens-

werten Räume, wie das Wohnzimmer im EG, sowie OG, haben in Blickrichtung der WEA 

1 kaum abschattende Objekte, sodass diese zum großen Teil sichtbar sein wird. 

• Die schützenswerten Räumen befinden sich auf der Ost- sowie auf der Südseite sowohl 

im EG, wie auch im OG in Richtung der geplanten WEA 1. Die Terrasse befindet sich auf 

der Ostseite des Gebäudes. 

• In Hauptblickrichtung steht die Anlage zur östlich ausgerichteten Seite in seitlich Richtung 

versetzt, sodass die WEA 1 bei dem geraden Blick aus den Fenstern nicht zu sehen ist. 

Nur im fensternahen Bereich aus einem bestimmten Winkel aus dem Fenster ist sie zu 

sehen. Aus den südlichen Fenstern steht die geplante Anlage leicht schräg zur Haupt-

blickrichtung. Bei geradem Blick aus dem Fenster steht die WEA 1 schräg zur Hauptblick-

richtung. 

• Aufgrund der Ausrichtung zum Hauptwindrichtungssektor wird eine stark reduzierte Sicht-

barkeit der Rotorblattebene durch den Blick seitlich auf diese gegeben sein.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 2 – 10 und die genehmigten Vorbelastungsanlagen VB 01 und 

VB02, sowie die VB03 – VB09 der umliegenden Windparks liegen deutlich außerhalb des 

Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass zwar im EG, wie OG schützenswerten Räume vorhanden sind, die 

Sichtbarkeit der geplanten WEA 1 aus den Wohnräumen aber durch die Stellung der WEA 1 

zu dem Wohngebäude und den abschattenden Objekten eingeschränkt wird. Diesen Faktor 

unterstützt die stark reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene im Hauptwindrichtungssektor 

und dass die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage durch die Entfernung deutlich 

in den Hintergrund treten. Aufgrund dieser und der oben aufgeführten Kriterien wird fachgut-

achtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen keine optisch bedrängende Wirkung auf 

die Wohnnutzung ausgehen wird. 

 

Wohnhaus C(b) – Unter den Eichen (Hausnummer unbekannt) 

 

Für das Wohnhaus Unter den Eichen (C(b)) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 eine 

Begutachtung von außen durchgeführt, und es wurden die schützenswerten Räume 
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aufgenommen. Bei diesem Gebäude handelt es sich um einen Neubau, der sich zum Zeitpunkt 

der Aufnahme im Rohbau befindet. 

Lage C(b) – Unter den Eichen, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen dem Wohnhaus und 

den geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 594 m zur WEA 1. 

Die WEA 1 steht in einem Winkel von etwa 40° zu einem Lot auf 

der östlich ausgerichteten und ca. 50° auf der südlich ausgerichte-

ten Hausseite des Gebäudes C(b).  

Die Winkelangaben wurden den Gebäudeumrissen in den frei zur 

Verfügung stehenden ALKIS-Daten entnommen.4 

Bei Wohngebäude C(b) handelt sich um ein Einfamilienhaus mit 

ausgebautem Dachgeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich auf 

der Ostseite ein Küchenfenster. Nach Süden hin befindet sich im 

Osten der Gebäudeseite ebenfalls ein bodentiefes Küchenfenster, 

es folgen zwei bodentiefe Fenster des Wohnzimmers. Daran an-

grenzend ist eine Terrasse geplant (Abb. 45).  

Im Dachgeschoss befindet sich auf der Ostseite von Norden nach 

Süden ein Kinderzimmerfenster und ein Schlafzimmerfenster. Auf 

der Südseite des Gebäudes befindet sich das Schlafzimmer mit 

zwei bodentiefen Fenstern (Abb. 45). 

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

Von der zukünftigen Terrasse aus sind in ca. 35 – 50 m Entfernung 

vom Wohnhaus in Richtung WEA 1 zwischen 5 – 12 m hohe Laub-

bäume in einer Reihe zu sehen. (Abb. 46). Direkt angrenzend an 

das Grundstück befindet sich ein Feld mit ackerbaulicher Nutzung.  

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB03 – VB09), die genehmigten (VB01, VB02) 

sowie die geplanten (WEA02 – 10) Anlagen werden durch die Ent-

fernung, Vegetation und Gebäude mindestens teilweise in ihrer 

Sichtbarkeit eingeschränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg von der Seite bis seitlich auf die Rotorblattebene ge-

schaut (Abb. 30). 

 

 

In Abb. 45 ist der Rohbau zu sehen. Die abgebildeten Hausseiten zeigen nach Süden und 

Osten und somit in Blickrichtung der WEA 1. 

 
4 Da das Gebäude in den letzten Jahren neu gebaut wurde, können die Winkelangaben aufgrund von nicht aktuellen ALKIS-

Daten um einige Grad abweichen, bleiben aber in ihrer Grundaussage erhalten. 
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Abb. 45: Süd- und Ostseite des Wohngebäudes C(b) (FP 12) 

 

Abb. 46 zeigt in Richtung der WEA 1 aus Richtung der in Planung stehenden Terrasse des 

Gebäudes C(b).  

 

Abb. 46: Blick von der Südseite des Neubaus (C(b)) in Richtung der geplanten WEA 1 (FP 12) 

 

Bewertung des Wohnhauses C(b) 

 

• Das Wohnhaus liegt genau in einem Abstand, der dem Dreifachen der WEA-Gesamthöhe 

entspricht. Durch diese bezogen auf die optisch bedrängende Wirkung relativ große Ent-

fernung wird die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage vergleichsweise 

in den Hintergrund treten.  
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• Die schützenswerten Räume befinden sich auf der Süd- sowie auf der Ostseite sowohl im 

EG, wie auch im OG in Richtung der geplanten WEA 1. Die Terrasse befindet sich eben-

falls auf der Südseite des Gebäudes. 

• Von keinem der schützenswerten Räume aus liegt die geplante WEA 1 in Hauptblickrich-

tung, sondern in seitliche Richtung versetzt, sodass nur aus fensternahem Bereich die 

WEA 1 gesichtet werden könnte. 

• Im Hauptwindrichtungssektor ist aufgrund der seitlichen Blickrichtung eine deutlich bis 

stark reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene gegeben.  

• Von der Süd-Ostseite des Gebäudes hat die Vegetation jahreszeitabhängig eine aufmerk-

samkeitsablenkende bis teilweise sichteinschränkende Wirkung. Die abschattende Wir-

kung der Vegetation nimmt mit der Höhe ab. Aus dem Erdgeschoss hat die Vegetation 

daher eine größere sichteinschränkende Wirkung als aus dem Dachgeschoss.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen.  

• Die neu geplanten WEA 2 – 10 und die genehmigten Vorbelastungsanlagen VB 01 und 

VB02 sowie die VB03 – VB09 des umliegenden Windparks liegen deutlich außerhalb des 

Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass aufgrund der Entfernung die Baukörperwirkung und Rotorbewegung 

der Anlage vergleichsweise in den Hintergrund treten und die Sichtbarkeit der Rotorblattebene 

im Hauptwindrichtungssektor durch die seitliche Stellung zum Betrachter zusätzlich deutlich 

bis stark eingeschränkt ist. Zudem liegt die geplante WEA 1 von keiner Gebäudeseite in Haupt-

blickrichtung aus den Fenstern. Darüber hinaus hat die Vegetation von beiden Gebäudeseiten 

eine aufmerksamkeitsablenkende bis teilweise sichteinschränkende Wirkung. Aufgrund dieser 

und der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen keine optisch bedrängende Wirkung auf 

die Wohnnutzung ausgehen wird. 
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Wohnhaus D – Unter den Eichen 45 

 

Das Wohnhaus Unter den Eichen 45 (D) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von 

außen begutachtet, die Lage der schützenswerten Räume wurde vom Eigentümer mitgeteilt.  

Lage D – Unter den Eichen 45, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 638 m zur WEA 1 (Abb. 15). 

Die WEA 2 steht in einem Winkel von etwa 30° zu einem Lot auf 

der südlich ausgerichteten Hausseite. 

Bei Wohngebäude D handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit 

ausgebautem Dachgeschoss (Abb. 47). Es leben zwei Parteien in 

dem Haus. Eine im nördlichen und eine im südlichen Bereich des 

Gebäudes.  

Im Erdgeschoss sind in Richtung Süden von Osten nach Westen 

ein Schlafzimmerfenster und ein Wohnzimmerfenster vorhanden 

(Abb. 48). Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmerfens-

ter. Die Gebäudeseite nach Osten weist im Erdgeschoss drei ein-

flügelige und zwei zweiflügelige Fenster auf. Von Norden nach Sü-

den sind sie wie folgt angeordnet: zwei Wohnzimmerfenster, zwei 

Badezimmerfenster und ein Schlafzimmerfenster. Im Dachge-

schoss ist ein Fenster eines nicht mehr genutzten Kinderzimmers 

und ein Heizungsraum vorhanden (Abb. 49). 

Auf der Ostseite des Gebäudes befindet sich eine Terrasse im Be-

reich der Wohnzimmer. 

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

An die Südseite des Gebäudes grenzt in knapp 4 m Abstand eine 

ca. 2 m hohe Hecke (Abb. 47). 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB 03 – VB 09), die genehmigten (VB 01, VB 

02), sowie die geplanten (WEA 02 – 10) Anlagen werden durch die 

Entfernung, Vegetation und Gebäude deutlich in ihrer Sichtbarkeit 

eingeschränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg bis schräg von der Seite auf die Rotorblattebene ge-

schaut (Abb. 30). 

Abb. 47 zeigt die Südseite des Wohnhauses D mit den Fenstern, welche in Richtung der ge-

planten WEA weisen sowie die vorgelagerte Hecke.  
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Abb. 47: Südseite des Wohnhauses D in Richtung der WEA 1 (FP 13) 

 

Abb. 48 zeigt die Südseite des Gebäudes, die in Richtung der geplanten WEA 1 zeigt.  

 

Abb. 48: Blick auf die Südseite des Wohngebäudes D (FP 14) 

Abb. 49 zeigt die Ostseite des Gebäudes mit den entsprechenden Fenstern. Zudem ist der 

Terrassenbereich zu erkennen, welcher an das Wohnzimmer des Gebäudes anschließt. 
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Abb. 49: Blick auf die Ostseite des Gebäudes (FP 15) 

Abb. 50 zeigt die in Blickrichtung von der Terrasse in Richtung WEA 1 liegenden abschatten-

den Objekte und den bestehenden WEA 
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Abb. 50: Blick von der Terrasse in Richtung WEA 1 (FP 16) 
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Bewertung des Wohnhauses D: 

 

• Das Wohnhaus liegt bezogen auf die WEA 1 mit einem Abstand der 3,2-fachen WEA-

Gesamthöhe knapp außerhalb des 3-fachen Abstandes. In Hinsicht auf die optisch be-

drängende Wirkung steht das Wohnhaus in einer großen Entfernung zu dem geplanten 

Standort der WEA, die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage treten deutlich 

in den Hintergrund. 

• Die WEA 1 steht von der südlichen Gebäudeseite leicht schräg zur Hauptblickrichtung, 

zur östlichen Gebäudeseite ist die WEA 1 in seitliche Richtung versetzt. Aus den südlichen 

Fenstern liegt die geplante WEA somit nicht direkt in Hauptblickrichtung und aus den 

Fenstern auf der Ostseite des Wohngebäudes wird die Anlage durch den Winkel, wenn 

überhaupt nur direkt am Fenster zu sehen sein. 

• Auf der südlichen Gebäudeseite grenzt eine Hecke in knapp 4 m Entfernung an das Ge-

bäude, sodass der Blick aus den südlichen Fenstern des Wohnzimmers im EG in Richtung 

WEA durch die Vegetation insbesondere im Turmbereich fast vollständig eingeschränkt 

ist. Dieser Effekt ist im OG nicht gegeben, hier sind mit den Schlafzimmern auf der Süd-

seite des Gebäudes keine schützenswerten Räume vorhanden. Von der Terrasse wird die 

Sichtbarkeit nur geringem Maße durch die Vegetation eingeschränkt, sie bietet allerdings 

alternative Blickrichtungen und Gestaltungsspielraum, um dem Blick auf die Anlage aus-

zuweichen. 

• Durch die Ausrichtung der WEA 1 im Hauptwindrichtungssektor ist eine leicht bis deutlich 

reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene durch die leicht schräge bis schräge Blickrich-

tung von der Seite gegeben.  

• Von der Wohnpartei 1 im südlichen Bereich des Gebäudes ist als besonders schützens-

werter Raum ein Wohnzimmer im Erdgeschoss in Richtung Süden ausgerichtet. Von der 

Wohnpartei 2 im nördlichen Bereich des Gebäudes weisen keine Fenster nach Süden. 

Nach Osten sind die Fenster von zwei Wohnzimmern im Erdgeschoss und einem Kinder-

zimmer im Obergeschoss ausgerichtet. 

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 2 – 10 und die genehmigten Vorbelastungsanlagen VB 01 und 

VB02 sowie die VB03 – VB09 des umliegenden Windparks liegen deutlich außerhalb des 

Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage durch die 

Entfernung des Gebäudes zum Anlagenstandort deutlich in den Hintergrund treten. Zudem ist 

durch die Stellung der WEA 1 zum Wohngebäude eine Sichtbarkeit aus den schützenswerten 

Räumen der Wohnpartei im nördlichen Gebäudeteil kaum gegeben. Von der südlichen Wohn-

partei liegt die geplante WEA aus dem schützenswerten Raum nicht in Hauptblickrichtung. 

Zudem ist die Sichtbarkeit der Rotorblattebene im Hauptwindrichtungssektor durch die leicht 

schräge Stellung von der Seite deutlich eingeschränkt und die Vegetation hat aus dem schüt-

zenswerten Wohnzimmer im Erdgeschoss eine deutlich sichteinschränkende Wirkung im 

Turmbereich. Aufgrund dieser und der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich einge-

schätzt, dass… 
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→ von den neu geplanten Windenergieanlagen keine optisch bedrängende Wirkung auf 

die Wohnnutzung ausgehen wird. 

 

Wohnhaus E – Drohner Straße 54 

 

Das Drohner Straße 54 (E) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von außen und innen 

begutachtet.  

Lage E - Drohner Straße 54, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter (Abb. 53). 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 681 m zur WEA 1, 720 m zur WEA 2 und 723 m zur WEA 4 

(Abb. 16). 

Die WEA 1 steht in einem Winkel von etwa 25° zu einem Lot auf 

der westlich ausgerichteten Hausseite. 

Die WEA 2 steht in einem Winkel von etwa 30° zu einem Lot auf 

der südlich ausgerichteten Hausseite. 

Die WEA 4 steht in einem Winkel von etwa 30° zu einem Lot auf 

der östlich ausgerichteten Hausseite. 

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges Mehr-

familienhaus, welches von zwei Parteien bewohnt wird. Zum Zeit-

punkt der Begehung wurde das Dachgeschoss ausgebaut: bei den 

südlich ausgerichteten Fenstern soll ein Büro entstehen und das 

östlich ausgerichtet ist ein Flurfenster. Die nach Osten ausgerich-

tete Gebäudeseite im Erdgeschoss weist im Norden drei kleine 

Fenstern zu Abstellräumen auf. In Richtung Süden folgt ein Dop-

pelfenster zur „Guten Stube“, sowie im Anschluss das zweiflüge-

lige Fenster eines Flurs (Abb. 51). Die Hausseite nach Süden hin, 

grenzt an den Garten und hat einen Wintergarten, der vom Wohn-

zimmer aus zu begehen ist. Zusätzlich hat das Wohnzimmer noch 

ein zweiflügeliges Fenster. Das Schlafzimmer grenzt sowohl an die 

Süd- und Ostseite des Gebäudes, hat aber lediglich ein Fenster 

zur Südseite raus (Abb. 52). Des Weiteren gibt es ein zweiflügeli-

ges Fenster des Wohnzimmers mit Blick in den Wintergarten. Auf 

der Westseite des Gebäudes befindet sich noch ein zweiflügeliges 

Fenster zum Wohnzimmer. 

Im OG befindet sich auf der Ostseite ein Dachfenster, welches zu 

einem Badezimmer gehört. Auf der Südseite befindet sich nach 

Osten hin ein Büro, in Richtung Westen folgt ein Schlafzimmer und 

ein Gästezimmer (Abb. 51, Abb. 52). Auf der Westseite befindet 

sich ein Dachfenster, das an den Flur grenzt. 

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

In süd-östliche Richtung zur WEA 4 befindet sich in ca. 60 m Ent-

fernung ein Laubbaumareal von etwa 15 - 17 m Höhe (Abb. 53). 

Die östlich verlaufende Straße wird von Laubbäumen begleitet, die 

eine Höhe von etwa 10 m aufweisen. In 265 m Entfernung befinden 
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sich in Blickrichtung der WEA 4 aus dem südlichen Teil des Ge-

bäudes ca. 12 – 15 m hohe Laubbäume.  

In süd-westliche Richtung zur WEA 2 nach ca. 55 m Entfernung 

befinden sich 2 große Laubbäume von etwa 15 - 17m Höhe (Abb. 

57, Abb. 58). Die Gartenvegetation besteht aus verschiedenen 

Sträuchern und einem 8 – 10 m hohem Laubbaum. 

In Richtung WEA 1 steht in 20 m Entfernung ein Stall, der eine 

Höhe von etwa 3 - 5 m aufweist (Abb. 58). 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die Anlagen VB 01 – VB 09 des umliegenden Windparks sowie die 

geplanten Anlagen WEA 03 und WEA 05 - 10 liegen aufgrund der 

Entfernung außerhalb eines Bereichs einer optisch bedrängenden 

Wirkung (Abb. 57, Abb. 58) und sind durch Entfernung, Vegetation 

und Gebäude in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt.  

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg bis schräg auf die Rotorblattebene der WEA 1 und 2 

geschaut.  

Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

seitlich bis leicht schräg von der Seite auf die Rotorblattebene der 

WEA 4 geschaut.  

 

Abb. 51 zeigt die Ostseite des Gebäudes, die zur WEA 4 ausgerichtet ist. Hier sind die Dach-

fenster des OG und DG zu erkennen, sowie die nicht vorhandenen Fenster im OG. 

 

Abb. 51: Blick auf die Ostseite des Gebäudes (FP 18) 

 

In Abb. 52 ist die nach Süden ausgerichtete Gebäudeseite zu sehen. Im EG grenzt der Win-

tergarten an das Wohnzimmer.  
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Abb. 52: Blick auf die Südseite des Hauses mit dem ans Wohnzimmer angrenzenden Wintergarten 

(FP 19) 
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Abb. 53: Blick von der Ostseite in Richtung der geplanten WEA 4 (FP 17) 

Auf den beiden folgenden Abbildung Abb. 54 und Abb. 55 ist zunächst der Blickwinkel zur 

WEA 4 aus dem Fenster der Guten Stube zu sehen, nachfolgend ist die Hauptblickrichtung 

aus demselben Raum zu erkennen.  

 

Abb. 54: Blick aus der Guten Stube in Richtung der geplanten WEA 4 (FP 17) 
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Abb. 55: Hauptblickrichtung aus der Guten Stube 
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In Abbildung Abb. 56 ist der gerade Blick aus dem Wohnzimmer in Richtung Süden zu sehen. 

Rechts im Bild ist der angrenzende Wintergarten sichtbar sowie hinten im Bild die Gartenve-

getation. 

 

Abb. 56: Hauptblickrichtung aus dem Wohnzimmer in Richtung Süden. 

 

 

In den folgenden Abbildungen Abb. 57 und Abb. 58 ist die Blickrichtung zur WEA 1 und 2 zu 

sehen mit den abschattenden Objekten in Form von Laubbäumen und des Nebengebäudes. 

Im Vergleich der beiden Fotos wird deutlich, dass der Effekt der abschattenden Objekte mit 

der Höhe abnimmt. Nachfolgend (Abb. 59) ist der Hauptblickwinkel des Büros zu sehen.  
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Abb. 57: Blick aus dem Büro in der ersten Etage in Richtung der geplanten WEA 2 

 

Abb. 58: Blick aus dem Büro im DG in Richtung Westen zur WEA 1 und 2  
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Abb. 59: Hauptblickrichtung aus dem Büro im OG 

In Abbildung Abb. 60 ist der Blick aus dem Wohnzimmer in Richtung Westen und der WEA 1 

und 2 zu erkennen. Der Blick fällt auf den Stalltrakt  

 

Abb. 60: Blick aus dem Wohnzimmer im EG nach Westen in Richtung Westen zur WEA 1 und 2  
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Bewertung des Wohnhauses E: 

 

• Das Wohnhaus liegt in einer Entfernung, die bezogen auf die WEA 1 dem 3,4-Fachen, 

bezogen auf die WEA 2 und 4 mi dem 3,6-fachen der Windenergieanlagengesamthöhe 

entspricht. Bei einer Entfernung von mehr als dem Dreifachen der Gesamthöhe der WEA 

tritt i.d.R. keine optisch bedrängende Wirkung auf. Die Baukörperwirkung und die Rotor-

bewegung der Anlage treten deutlich in den Hintergrund. Die Anlagen können zwar sicht-

bar sein, dies bedeutet aber nicht, dass sie eine optisch bedrängende Wirkung ausüben.  

• Die WEA 1 steht aus den südlichen Fenstern in seitliche Richtung versetzt und wird bei 

geradem Blick aus den Fenstern nicht zu sehen sein. Aus den westlichen Fenstern steht 

sie leicht schräg zur Hauptblickrichtung. 

Die WEA 2 steht aus den südlichen Fenstern leicht schräg zur Hauptblickrichtung, sodass 

eine Sichtbarkeit höchstens im fensternahen Bereich und mit Blick in Richtung der geplan-

ten Anlagen möglich ist.  

Die WEA 4 steht aus den südlichen Fenstern in seitliche Richtung versetzt und wird bei 

geradem Blick aus den Fenstern nicht zu sehen sein. Von den östlich ausgerichteten 

Fenstern liegt die WEA 4 leicht schräg zur Hauptwindrichtung, sodass eine Sichtbarkeit 

höchstens im fensternahen Bereich und mit Blick in Richtung der geplanten Anlagen mög-

lich ist. 

• Das Fenster des Wohnzimmers im Erdgeschoss, welches nach Süden ausgerichtet ist, 

also in Richtung WEA 1 und 2, stellt einen schützenwerten Raum dar. Durch den Winter-

garten ist der Blick jedoch zum Großteil abgeschattet. Ebenfalls wird die Blickrichtung aus 

den nach Westen ausgerichteten Wohnzimmerfenster Richtung WEA 1 und 2 durch das 

angrenzende Stallgebäude abgeschattet. Darüber hinaus ist die Gute Stube in Richtung 

WEA 4 ausgerichtet. Im Obergeschoss sind keine schützenswerten Räume in Richtung 

der WEA 1, 2 und 4 ausgerichtet. 

• Im Hauptwindrichtungssektor ist bei der WEA1 eine deutliche Sichtbarkeit bis geringfügig 

reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene durch den Blick leicht schräg bis schräg auf 

diese gegeben.  

Bei der WEA 2 ist im Hauptwindrichtungssektor eine starke bis deutliche Sichtbarkeit der 

Rotorblattebene durch den Blick direkt bis leicht schräg auf diese gegeben.  

Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutlich bis stark reduzierte Sichtbarkeit der Rotor-

blattebene der WEA 4 durch die seitliche Blickrichtung gegeben.  

• Durch die Ausrichtung zum Gebäude und das in Blickrichtung zur WEA 1 liegende Ne-

bengebäude, ist die geplante WEA 1 aus dem Erdgeschoss eingeschränkt zu sehen. Die-

ser Effekt nimmt mit zunehmender Höhe ab. Die WEA 1, 2 und 4 sind durch die Vegeta-

tion im unteren Turmbereich jahreszeitabhängig teilweise bis fast vollständig in ihrer Sicht-

barkeit eingeschränkt.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 
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• Die neu geplanten WEA 3, 5 – 10 und die genehmigten Vorbelastungsanlagen VB 01 und 

VB02, sowie die VB03 – VB09 des umliegenden Windparks liegen deutlich außerhalb des 

Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass zwar schützenswerten Räume in Richtung der geplanten Anlagen 

ausgerichtet sind, jedoch tritt die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlagen aufgrund 

der Entfernung deutlich in den Hintergrund. Bei einer Entfernung von mehr als dem Dreifachen 

der Gesamthöhe der WEA tritt i.d.R. allein durch die Entfernung keine optisch bedrängende 

Wirkung auf. Die Anlagen können zwar sichtbar sein, dies bedeutet aber nicht, dass sie eine 

optisch bedrängende Wirkung ausüben. Darüber hinaus liegen weitere Faktoren vor, welche 

die optische Wirkung der WEA reduzieren. 

So hat die Vegetation, sowie das Nebengebäude eine sichteinschränkende Wirkung im unte-

ren Turmbereich. Die Sichtbarkeit der Rotorblattebene der WEA 4 wird durch ihre Ausrichtung 

zur Hauptwindrichtung stark reduziert sein. Aufgrund dieser und der oben aufgeführten Krite-

rien wird fachgutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen keine optisch bedrängende Wirkung auf die 

Wohnnutzung ausgeht. 

Auch wenn die Wirkung der neu geplanten Anlagen zusammen betrachtet wird, gibt es keine 

kumulierende Wirkung, welche eine optisch bedrängende Wirkung bedingt. Auch wenn aus 

allen Fenstern eines Raumes neu geplante Anlagen gesehen werden könnten, bedingt dies 

allein keine optisch bedrängende Wirkung (OVG Koblenz 8 A 11215/10 vom 10.03.11). In dem 

vorliegenden Fall wird die Sichtbarkeit der am nächsten stehenden WEA durch abschattende 

Objekte und den oben aufgeführten Faktoren reduziert, hierdurch bedingt kommt es zu keiner 

optisch bedrängenden Wirkung. 
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Wohnhaus F – Drohner Straße 53 

 

Das Wohnhaus Drohner Straße (53) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von außen 

begutachtet.  

Lage F – Drohner Straße 53, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 557 m zur WEA 4 (Abb. 17). 

Die WEA 1 steht in einem Winkel von etwa 10° zu einem Lot auf 

der südlich ausgerichteten Hausseite. 

Das Gebäude weist ein Erdgeschoss und ausgebautes Dachge-

schoss auf. Es leben zwei Parteien in dem Gebäude. Im Erdge-

schoss sind in Richtung Südosten zwei Fenster vorhanden. Von 

Osten nach Westen sind dies das Doppelfenster eines Wohnzim-

mers und ein Doppelfenster eines Schlafzimmers. Das Wohnzim-

mer weist nach Osten zur Terrasse zudem eine große bodentiefe 

Doppeltür auf, durch die die Terrasse betreten werden kann. Im 

östlichen Gebäudeteil ist zudem das Fenster einer Küche nach Sü-

den ausgerichtet. Ein weiteres Wohnzimmer im Erdgeschoss hat 

seine Fenster nach Westen ausgerichtet. Im OG befinden sich auf 

gleicher Höhe zwei Schlafzimmer- bzw. Kinderzimmerfenster. Das 

Wohnzimmer im OG ist nach Osten ausgerichtet (Abb. 61). Der 

Garten befindet sich östlich und westliche des Wohngebäudes. 

Östlich an das Wohngebäude angrenzend befindet sich eine Ter-

rasse und auch im westlichen Gartenbereich an der Südgrenze 

des Grundstücks liegt eine Terrasse. 

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

Im EG stehen unmittelbar einige Sträucher von ca. 2 m Höhe vor 

den Fenstern (Abb. 62). Vor der geplanten WEA 4 stehen in etwa 

500 m Entfernung eine Reihe von Laubbäumen mit einer Höhe von 

etwa 10 - 12 m (Abb. 17). Der östliche Gartenbereich hat eine He-

cke von etwa 2,50 m in Richtung WEA 4 (Abb. 64). Auf der Süd-

seite der östlich des Wohngebäudes liegende Terrasse ist ein ca. 

2 m hoher Sichtschutz vorhanden. Von dem Terrassenbereich im 

westlichen Gartenbereich steht die oben beschriebene Laubbaum-

reihe in 500 m Entfernung in Blickrichtung zur geplanten WEA 4. 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB03 - VB09) und die geplanten Anlagen WEA 

01 – 03 und WEA 05 – 10 sowie die genehmigten Anlagen (VB 01 

– 02) werden durch die Entfernung, Vegetation und Gebäude min-

destens teilweise in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg von der Seite auf die Rotorblattebene der WEA 4 ge-

schaut. 

 

Abb. 61 zeigt die Fenster der zur WEA 4 zeigenden Gebäudeseite.  
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Abb. 61: Nach Süd-Osten ausgerichtete Gebäudeseite in Richtung WEA 4 (FP 20) 

 

Abb. 62 spiegelt die Hauptblickrichtung aus dem Wohnzimmerfenster wider. Die Sträucher 

als abschattende Objekte sind hier deutlich sichtbar.  

 

Abb. 62: Hauptblickwinkel aus dem Wohnzimmer im Erdgeschoss (FP 21) 

Abb. 63 zeigt die angrenzenden Felder hinter dem Gebäude der neuen WEA 4. Rechts im 

Bild sind die bestehenden Anlagen erkennbar.  
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Abb. 63: Blick von der Sitzecke mit Sicht auf die bestehenden Anlagen VB 06-09 (FP 20) 

Abb. 64 zeigt die Hecke, die sich zwischen der Terrasse, sowie dem Gartenbereich in Rich-

tung der geplanten WEA 4 befindet. 

 

Abb. 64: Blick aus dem Garten mit der Hecke die zwischen Terrasse und WEA 4 liegt (FP 22) 
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Bewertung des Wohnhauses F: 

 

• Das Wohnhaus liegt mit dem 2,8-Fachen der Windenergieanlagengesamthöhe im Grenz-

bereich des 3-fachen Abstandes der WEA-Gesamthöhe. In Hinsicht auf die optisch be-

drängende Wirkung steht das Wohnhaus in einer relativ großen Entfernung zu dem ge-

planten Standort der WEA, die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage treten 

leicht in den Hintergrund. 

• Die WEA 4 steht aus den südlichen Fenstern betrachtet direkt in Hauptblickrichtung und 

wird bei geradem Blick aus den Fenstern zu sehen sein. Jedoch befinden sich im Ober-

geschoss weniger schützenswerte Räume als im Erdgeschoss mit dem Wohnzimmer. Aus 

diesem Fenster wird die WEA 4 je nach Jahreszeit durch die Vegetation zumindest teil-

weise im Turmbereich abgeschattet. Dieser Effekt mindert sich mit zunehmender Höhe. 

Das Wohnzimmer im Erdgeschoss weist mit der großen Doppeltür nach Osten zudem 

eine alternative Blickrichtung auf. Von der östlichen Terrasse wird die Sichtbarkeit der 

WEA 4 durch den Sichtschutz und die Hecke deutlich eingeschränkt, von der westlichen 

Terrassen wird die Sichtbarkeit nur geringem Maße durch die Vegetation eingeschränkt, 

es bieten sich allerdings alternative Blickrichtungen und Gestaltungsspielraum, um dem 

Blick auf die Anlage auszuweichen. 

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutlich reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene 

der WEA 4 gegeben.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 01 – 03, sowie die WEA 05 – 10 und die genehmigten Vorbelas-

tungsanlagen VB 01 und VB 02, sowie die VB 03 – VB 09 des umliegenden Windparks 

liegen deutlich außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung 

Hervorzuheben ist, dass die WEA 4 aus dem Wohnzimmer als schützenswerte Raum im Erd-

geschoss durch Sträucher und der vorgelagerten Hecke vor der WEA 4 eine teilweise redu-

zierte Sichtbarkeit aufweist und darüber hinaus eine alternative Blickrichtung nach Osten be-

steht. Hinzu kommt die deutlich reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene im Hauptwindrich-

tungssektor und dass die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage leicht in den Hin-

tergrund treten. Von der Terrasse aus wird die Sichtbarkeit der WEA 4 deutlich eingeschränkt 

sein. Aufgrund dieser und der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich eingeschätzt, 

dass… 

→ von der neu geplanten WEA 4 keine optisch bedrängende Wirkung auf die Wohnnut-

zung ausgehen wird. 
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Wohnhaus G – Zum Borne 5 

 

Das Wohnhaus zum Borne 5 (G) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von außen be-

gutachtet.  

Lage G – Zum Borne 5, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 535 m zur WEA 4 (Abb. 17). 

Die WEA 4 steht in einem Winkel von etwa 19° zu einem Lot auf 

der südlich ausgerichteten Hausseite. 

In dem Wohngebäude leben zwei Parteien, eine im östlichen Ge-

bäudeteil und eine im westlichen. Von der westlichen Wohnpartei 

befindet sich im Erdgeschoss nach Westen ein Wohnzimmer mit 

zwei Fenstern (Abb. 66). Die nach Süden ausgerichtete Gebäu-

deseite hat ein zweiflügeliges Fenster, welches zum Flur gehört. 

Nach Osten weiter gehend, befindet sich das Schlafzimmerfenster 

und folgend ein Fenster zum Abstellraum (Abb. 66). Weiter Rich-

tung Osten befindet sich noch ein Anbau in dem die zweite Wohn-

partei lebt. Dieser beginnt im Westen mit einem Fenster eines Ab-

stellraums, dann kommt ein Badezimmerfenster, gefolgt von einer 

Tür. Weiter kommt eine zweiflügelige Tür zum Flur und erneut ein 

Fenster sowie eine Tür zum Wohnzimmer (Abb. 67). Das Wohn-

zimmer weist zudem ein Fenster nach Osten auf. 

Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmerfenster auf der 

Westseite und ein Badezimmerfenster auf der Ostseite (Abb. 66, 

Abb. 67). Die Terrasse der östlichen Wohnpartei und der Garten-

bereich beider Wohnparteien liegt südlich des Gebäudes. 

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

Der WEA 4 ist eine Reihe von Laubbäumen vorgelagert. Von dem 

südlich ausgerichteten Wohnzimmer liegen in etwa 12 m Entfer-

nung zwei 10 – 12 m hohe Laubbäume (Abb. 65). 

Weitere abschattende Objekte gibt es zwischen der Südseite des 

Hauses und WEA 4 nicht (Abb. 17). 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB 03 – VB 09) und die genehmigten Anlagen 

(VB 01 – 02), sowie die WEA 05 – 10 werden durch die Entfernung, 

Vegetation und Gebäude deutlich in ihrer Sichtbarkeit einge-

schränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

schräg auf die Rotorblattebene der WEA 4 geschaut. 
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Abb. 65 zeigt in Richtung Süden, fotografiert wurde aus Richtung der westlich ausgerichteten 

Gebäudeseite. Rechts im Bild sind die Laubbäume mit einer Höhe zwischen 17 – 18 m sicht-

bar. 

 

Abb. 65: Blick in Richtung Süden mit den 17 – 18 m hohen Laubbäumen rechts im Bild (FP 23) 

 

 

 

Abb. 61 zeigt die Fenster der westlich ausgerichteten Gebäudeseite.  
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Abb. 66: Nach Westen ausgerichtete Gebäudeseite (FP 23) 

In Abb. 67 zeigt die nach Süden ausgerichteten Fenster des westlichen Gebäudeteils in 

Richtung der WEA 4. 

 

Abb. 67: Nach Süden ausgerichtete Gebäudeseite in Richtung WEA 4 (FP 24) 

In Abb. 68 ist die südliche Gebäudeseite des östlichen Anbaus und die Sitzecke an der Süd-

seite des Gebäudes dargestellt.  
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Abb. 68: Blick auf den östlichen Gebäudeteil und die Sitzecke (FP 24) 

 

Abb. 69 gibt den Blick in Richtung der geplanten WEA 4 wieder. Die Vorbelastungsanlagen 

sind im Hintergrund zu erkennen.  
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Abb. 69: Blick aus dem Garten in Richtung der bestehenden VB 06-09 (FP 24) 
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Bewertung des Wohnhauses G: 

 

• Das Wohnhaus liegt mit dem 2,8-Fachen der Windenergieanlagengesamthöhe im Grenz-

bereich des 3-fachen Abstandes der WEA-Gesamthöhe. In Hinsicht auf die optisch be-

drängende Wirkung steht das Wohnhaus in einer relativ großen Entfernung zu dem ge-

planten Standort der WEA, die Baukörperwirkung und Rotorbewegung der Anlage treten 

leicht in den Hintergrund. 

• Bei dem Blick von der Südseite in Richtung der neu geplanten WEA 4 sind die VB 06 – 

09 sichtbar. Es handelt es sich durch den bestehenden Windpark also nicht um einen 

Neubau in eine bisher unverbaute, von technischen Bauwerken freie Landschaft, sondern 

um den veränderten optischen Eindruck, welcher durch den Zubau von größeren näher 

an diesem Wohngebäude stehenden WEA entsteht. Sind in Blickrichtung auf die zu beur-

teilende neue WEA bereits bestehende (auch weiter entfernte) WEA vorhanden, mindert 

diese Vorbelastung die negative Wirkung der hinzutretenden WEA (OVG Münster, 

27.07.2015, 8 B 390/15, Rn 41). 

• Es gibt schützenswerte Wohnräume im Erdgeschoss mit dem Wohnzimmer auf der Süd-

seite der östlichen Wohnpartei, sowie auf der Westseite des Gebäudes. Der Gartenbe-

reich liegt südlich des Wohnhauses und weist in diesen Bereichen Sitzgelegenheiten auf. 

• Die westliche Wohnpartei hat keine schützenswerten Räume, welche in Richtung der ge-

planten WEA 4 orientiert sind. Von der östlichen Wohnpartei ist das Wohnzimmer als 

schützenswerter Raum in Richtung der WEA 4 hin ausgerichtet. Es weist mit einem Fens-

ter nach Osten eine alternative Blickrichtung auf. 

• Aus dem Wohnzimmer steht die WEA 4 bei Blick in Richtung Süden leicht schräg zur 

Hauptblickrichtung, sodass die WEA nur aus fensternahem Bereich mit Blickrichtung zur 

WEA 4 zu sehen wäre. Von der nach Süden ausgerichteten, vorgelagerten Terrasse steht 

die geplante WEA 4 ebenfalls leicht schräg zur Hauptblickrichtung, aber es sind im Au-

ßenbereich alternative Blickrichtungen und Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden. Die 

WEA 4 ist vom Wohnzimmer im Westen zur Hauptblickrichtung in seitliche Richtung ver-

setzt. Sie wird somit aus den Fenstern nicht zu sehen sein. 

• Die Vegetation auf dem Grundstück hat aufmerksamkeitsablenkende Wirkung von der 

WEA 4. 

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine leicht reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene 

der WEA 4 gegeben.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 01 – 03 und WEA 05 – 10 sowie die genehmigten Vorbelastungs-

anlagen VB 01 und VB 02 und die VB 03 – VB 09 des umliegenden Windparks liegen 

deutlich außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass von der westlichen Wohnpartei keine schützenswerten Räume in 

Richtung der geplanten WEA 4 orientiert sind. Der schützenswerte Raum mit dem Wohnzim-

mer im Erdgeschoss der östlichen Wohnpartei zeigt in Richtung der WEA 4, jedoch gibt es 

eine alternative Blickrichtung nach Osten. Ferner treten die Baukörperwirkung und Rotorbe-

wegung leicht in den Hintergrund und die Sichtbarkeit der Rotorblattebene ist im 



 

ObW Stemwede datenschutzkonform - Rev.01   

Seite 73 von 101 

Hauptwindrichtungssektor leicht reduziert. Zudem hat die Vegetation in Blickrichtung zur WEA 

4 eine aufmerksamkeitsablenkende Wirkung. Von der Terrasse aus gibt es alternative Blick-

richtungen. Aufgrund dieser und der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich einge-

schätzt, dass… 

→ von der neu geplanten WEA 4 keine optisch bedrängende Wirkung auf die Wohnnut-

zung ausgehen wird. 

 

Wohnhaus H (1) + H (2) – Bohmter Straße 64  

 

Das Wohnhaus Bohmter Straße 64 (H (1) + H (2)) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 

von außen und innen begutachtet. Die Angaben beruhen auf den Auskünften des Eigentü-

mers. Das Obergeschoss konnte nicht von innen besichtigt werden, da die Mieter zum Zeit-

punkt der Aufnahme nicht vor Ort waren. 

Lage H (1) + H (2) – Bohmter Straße 64, Wohnhaus im Außenbereich 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 544 m zur WEA 4 (Abb. 18). 

Etwa 603 m zur WEA 5 (Abb. 18). 

Etwa 597 m zur WEA 7 (Abb. 18). 

Die WEA 4 steht in einem Winkel von etwa 15° zu einem Lot auf 

der nordwestlich ausgerichteten Hausseite.  

Die WEA 5 steht in einem Winkel von etwa 40° zu einem Lot auf 

der südwestlich ausgerichteten Hausseite, sowie von etwa 50° zu 

einem Lot auf der nordwestlich ausgerichteter Hausseite. 

Die WEA 7 steht in einem Winkel von etwa 33° zu einem Lot auf 

der südöstlich ausgerichteten Hausseite. 

Im Erdgeschoss befindet sich nach Nordwesten die Stube mit ei-

nem Fenster (Abb. 70). An diese Gebäudeseite schließt eine Ter-

rasse mit Überdachung an, die von der Küche aus über ein boden-

tiefes Fenster begehbar ist (Abb. 71, Abb. 72). Die Küche besitzt 

zudem noch ein Fenster. Im Obergeschoss auf der nach Nordwes-

ten zugewandten Seite befinden sich von Süden nach Norden zwei 

Wohnzimmerfenster, gefolgt von zwei Flurfenstern und einem Bad-

fenster (Abb. 70).  

Die nach Südwesten ausgerichtete Gebäudeseite besitzt einen 

Balkon über die gesamte Hausseite (Abb. 73). Dahinter befinden 

sich zwei bodentiefe Glastüren und ein Fenster des Wohnzimmers. 

Im Erdgeschoss sind von Westen nach Osten das Fenster eines 

Schlafzimmers, zwei Fenster einer Wohnstube und ein Buntglas-

fenster eines Wohnzimmers vorhanden. 

Im Erdgeschoss befinden sich auf der Südostseite des Gebäudes 

von Norden nach Süden zwei Abstellräume, ein Arbeitszimmer, ein 

Schlafzimmer, gefolgt von zwei Wohnzimmerfenster, wovon eins 
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bodentief ist und zur Terrasse führt (Abb. 75). Das Wohnzimmer 

besitzt ein weiteres Fenster nach Südosten, welches aus Buntglas 

besteht. Im Obergeschoss befindet sich von Norden nach Süden 

ein Schlafzimmer und zwei Wohnzimmerfenster.  

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

An das Grundstück grenzt in etwa 60 m Entfernung ein Areal aus 

Laubbäumen, welches sich von Süden bis Westen um das Ge-

bäude zieht. Die Bäume sind etwa 12 - 17 m hoch (Abb. 74).  

In Richtung der WEA 7 befinden nach etwa 25 m straßenbeglei-

tende Bäume mit einer Höhe von 10 – 12 m (Abb. 76). Nach gut 

80 m und 150 m stehen weitere Laubbäume mit ähnlicher Höhe.  

Auf dem Grundstück befinden sich auf der Südostseite, sowie auf 

der Nordwestseite einige Sträucher und kleine Bäume (< 4m) (Abb. 

74, Abb. 76, Abb. 77).  

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB 03 – VB 09) und die geplanten Anlagen 

VB 01 – 02, sowie die WEA 01 – 03, WEA 06, WEA 08 – 10 werden 

durch die Entfernung, Vegetation und Gebäude deutlich in ihrer 

Sichtbarkeit eingeschränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

seitlich auf die Rotorblattebene der WEA 4 geschaut. 

Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg bis schräg auf die Rotorblattebene der WEA 5 ge-

schaut. 

Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg von der Seite auf die Rotorblattebene der WEA 7 ge-

schaut. 

 

Abb. 70 zeigt die Fenster, sowie die angrenzende Terrasse auf der Westseite des Gebäu-

des. Diese ist zur WEA 4 und 5 ausgerichtet.   
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Abb. 70: Nach Westen ausgerichtete Gebäudeseite in Richtung WEA 4 und 5 (FP 25) 
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Abb. 71 zeigt den Blick aus dem Küchenfenster auf die Terrasse, Im Hintergrund ist der 

Wald zu erkennen. 

 

Abb. 71: Blick aus der Küche auf die Terrasse 

 

In Abb. 72 ist der Blick in Richtung WEA 4 zu sehen. Rechts im Bild ist die Terrasse und 

rückwärtig befindet sich das Fenster der Stube. 

 

Abb. 72: Blick aus der Stube in Richtung WEA 4 

Abb. 73 zeigt die Südseite des Gebäudes mit dem angrenzenden Balkon. 
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Abb. 73: Blick auf die Südseite des Gebäudes H (FP 26) 

In Abb. 74 ist der Blick von der Nordwestseite des Gebäudes zu sehen, die zur WEA 5 zuge-

wandt ist. Hinten im Bild ist das Areal mit Laubbäumen zu erkennen, das von Süden bis nach 

Nordwesten um das Gebäude verläuft. 

 

 

Abb. 74: Blick von der Nordwest-Terrasse nach Südwesten in Richtung WEA 5 (FP 27) 

 

Abb. 75 zeigt die nach Südosten ausgerichteten Fenster.  
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Abb. 75: Nach Südosten ausgerichtete Gebäudeseite in Richtung WEA 7 (FP 28) 

 

Abb. 76 zeigt die vorhandene Gartenvegetation und weist in Richtung der geplanten WEA 7.  

 

Abb. 76: Blick von der nach Südwesten ausgerichteten Terrasse in Richtung WEA 7 (FP 29) 

 

In Abb. 77 ist die bestehende Anlage VB 09 zu sehen.  
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Abb. 77: Blick von der Terrasse in Richtung der bestehenden Anlage VB 09 (FP 29) 
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Bewertung des Wohnhauses H (1) + H (2): 

 

• Das Wohnhaus liegt bezogen auf die WEA 4 mit dem 2,7-Fachen der Windenergieanla-

gengesamthöhe zwischen dem 2- und 3-fachen Abstand der WEA-Gesamthöhe. In Hin-

sicht auf die optisch bedrängende Wirkung steht das Wohnhaus in einem größeren Ab-

stand zu dem geplanten Standort der WEA, die Baukörperwirkung und Rotorbewegung 

der Anlage treten jedoch nicht deutlich in den Hintergrund. 

• Das Wohnhaus liegt bezogen auf die WEA 5 genau in einem Abstand, der dem Dreifachen 

der WEA-Gesamthöhe entspricht. Durch diese bezogen auf die optisch bedrängende Wir-

kung relativ große Entfernung wird die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der An-

lage vergleichsweise in den Hintergrund treten. 

• Das Wohnhaus liegt bezogen auf die WEA 7 genau in einem Abstand, der dem Dreifachen 

der WEA-Gesamthöhe entspricht. Durch diese bezogen auf die optisch bedrängende Wir-

kung relativ große Entfernung wird die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der An-

lage vergleichsweise in den Hintergrund treten. 

• Es gibt schützenswerte Wohnräume im Erdgeschoss und Obergeschoss. Das Wohnzim-

mer im Erdgeschoss befindet sich auf der Nordwestseite und Südostseite. Zusätzlich ist 

die Wohnstube nach Südwesten zu berücksichtigen. Im Obergeschoss befindet sich ein 

Wohnzimmer nach Südosten, welches im Südwesten an den Balkon grenzt.  

• Der Gartenbereich verläuft von Südosten bis Nordwesten. Sitzgelegenheiten liegen auf 

der nach Südosten ausgerichteten Hausseite sowie auf der nach Nordwesten.  

• Vom Wohnzimmer im Obergeschoss steht die geplanten WEA 4 direkt in Hauptblickrich-

tung, aber es gibt alternative Blickrichtungen in Richtung Südosten, sowie Südwesten. 

Dort befinden sich zwar bereits Anlagen des bestehenden Windparks, jedoch tritt die Bau-

körperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage aufgrund von der Entfernung deutlich 

in den Hintergrund. Zusätzlich werden die meisten Anlagen durch die Vegetation zumin-

dest teilweise im Turmbereich abgeschattet. 

Die WEA 5 und 7 stehen aus dem Wohnzimmer im Obergeschoss nach Südwesten 

schräg zur Hauptblickrichtung und sind maximal im Randbereich bei geradem Blick aus 

dem Fenster sichtbar. 

Die Wohnzimmerfenster auf der Südostseite des Gebäudes im Erdgeschoss, sowie im 

Obergeschoss liegt die geplante WEA 7 schräg zur Hauptblickrichtung, sodass die WEA 

7 besonders im fensternahen Bereich und mit Blick in Richtung der geplanten Anlagen 

möglich sichtbar ist. Im Erdgeschoss besteht die Möglichkeit die Wohnstube auf der Süd-

seite als alternativen Aufenthaltsort zu nutzen, da aus diesem Fenster die WEA nicht in 

Hauptblickrichtung stehen.  

Der Balkon hat keine der drei WEA in Hauptblickrichtung. WEA 5 und 7 liegen schräg zur 

Hauptblickrichtung, sodass der gerade gerichtete Blick als alternative Blickrichtung ange-

sehen werden kann. 

• Die Terrasse nach Nordwesten ist zwar zur WEA 4 und 5 ausgerichtet, jedoch befinden 

sich große Laubbäume in Blickrichtung, welche die Sichtbarkeit der geplanten WEA 4 und 

WEA 5 deutlich reduzieren und die Überdachung schirmt den Blick zusätzlich ab.  
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• Die Terrasse nach Südosten hat Blick auf die WEA 7, die jedoch durch Laubbäume, vor 

allem während der Hauptnutzungszeit im Sommer, in ihrer Sichtbarkeit deutlich reduziert 

wird. 

• Vom Balkon aus wird ein Großteil des Turms der WEA 5 und 7 durch die Laubbäume im 

Sommer, wenn die Hauptnutzungszeit des Balkons ist, abgeschattet werden.  

• Aus dem Wohnzimmer im Erdgeschoss auf der Südostseite wird die WEA 7 durch die 

vorhandene Vegetation zumindest teilweise im Turmbereich in ihrer Sichtbarkeit reduziert. 

Der abschattende Effekt wird hierbei für das Erdgeschoss größer sein als für das Dach-

geschoss 

• Aus dem Wohnzimmer im Obergeschoss auf der Nordwestseite werden die WEA 4 und 

5 durch ein Areal auf Laubbäumen, je nach Jahreszeit eine teilweise bis deutlich sichtein-

schränkende Wirkung im Turm- und Rotorbereich. 

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine stark reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene der 

WEA 4 gegeben.  

Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutliche Sichtbarkeit bis leicht reduzierte Sichtbar-

keit der Rotorblattebene der WEA 5 gegeben.  

Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutlich reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblattebene 

der WEA 7 gegeben.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 01 – 03 und WEA 06, 08 – 10, sowie die genehmigten Vorbelas-

tungsanlagen VB 01 und VB 02 und die VB 03 – VB 09 des umliegenden Windparks liegen 

deutlich außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass die schützenswerten Räume mit dem Wohnzimmer im Obergeschoss 

und der Stube im Erdgeschoss auf der Westseite des Gebäudes genau in Richtung WEA 4 

ausgerichtet sind, jedoch wird die Sichtbarkeit auf die Rotorblattebene durch die seitliche Stel-

lung in der überwiegenden Zeit stark reduziert. Zusätzlich sorgt die Vegetation für einen ab-

schattenden Effekt im Turmbereich, der jedoch für das Erdgeschoss stärker wirkt als für das 

Wohnzimmer im Obergeschoss. Auf der Südwestseite befindet sich im Obergeschoss das 

schützenswerte Wohnzimmer mit großen Fenstern sowie die Wohnstube mit zwei Fenstern im 

Erdgeschoss in Richtung der geplanten WEA 5 und 7. Diese stehen schräg zur Hauptblick-

richtung aus den Fenstern sowie vom Balkon. Zusätzlich wird der Turmbereich im Sommer 

durch die Vegetation deutlich sichtverschattet. Auf der Südostseite des Gebäudes hat das 

schützenswerte Wohnzimmer beim Blick aus dem Fenster keine Hauptblickrichtung zur 

WEA 7, zusätzlich ist die Sichtbarkeit der Rotorblattebene deutlich reduziert. Die Vegetation 

hat zumindest teilweise bis deutlich sichteinschränkende Wirkung im Turmbereich.  Aufgrund 

dieser und der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von der neu geplanten WEA 4, 5 und 7 keine optisch bedrängende Wirkung auf die 

Wohnnutzung ausgehen wird. 

Auch wenn die Wirkung der neu geplanten Anlagen zusammen betrachtet wird, gibt es keine 

kumulierende Wirkung, welche eine optisch bedrängende Wirkung bedingt. Selbst wenn aus 

allen Fenstern eines Raumes neu geplante Anlagen gesehen werden könnten, bedingt dies 
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allein keine optisch bedrängende Wirkung (OVG Koblenz 8 A 11215/10 vom 10.03.11). In dem 

vorliegenden Fall wird die Sichtbarkeit der am nächsten stehenden WEA durch abschattende 

Objekte, Blickrichtungen sowie die Ausrichtungen zur Hauptwindrichtung reduziert, weshalb 

es zu keiner optisch bedrängenden Wirkung kommt. 

 

Wohnhaus I – Ilweder Straße 71 

 

Das Wohnhaus Ilweder Straße 71 (I) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von außen 

begutachtet. 

Lage I – Ilweder Straße 71 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 594 m zur WEA 7. 

Die WEA 7 steht in einem Winkel von etwa 38° zu einem Lot auf 

der westlich ausgerichteten Hausseite. 

Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachge-

schoss, dessen Süd- und Westseite in Richtung der geplanten 

WEA 7 ausgerichtet ist. Im Erdgeschoss liegt von Norden nach Sü-

den ein Hauswirtschaftsraum, ein Büro, erneut ein Hauswirt-

schaftsraum, gefolgt von einer Tür, über die die angrenzende Ter-

rasse begehbar ist. Weiter schließt sich die Küche mit einem zwei-

flügeligen Fenster an und im Süden schließt die Gebäudeseite mit 

dem zweiflügeligen, bodentiefem Wohnzimmerfenster und einem 

Flurfenster ab (Abb. 78). Auf der Südseite des Gebäudes befindet 

sich im Erdgeschoss ein zweiflügeliges Wohnzimmerfenster und 

nach Osten angrenzend ein zweiflügeliges Schlafzimmerfenster 

(Abb. 79). 

Im OG befinden sich lediglich ein nach Westen ausgerichtetes 

Dachfenster (Abb. 78), welches zu einem Kinderzimmer gehört, 

aber nicht mehr genutzt wird. Auf der Südseite ist ein Balkon, der 

über ein weiteres Kinderzimmer mit einem bodentiefen Fenster zu 

begehen ist. In Richtung Westen befindet sich das Schlafzimmer-

fenster (Abb. 80).  

Der Gartenbereich liegt westlich und östlich des Wohngebäudes. 

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

In Blickrichtung zur geplanten WEA 7 beginnt nach 100 m Entfer-

nung, sowie nach weiteren 400 m eine Reihe von Laubbäumen 

jeweils mit einer Höhe zwischen 10 m und 12 m (Abb. 81).  

Beim Blick von der Terrasse in Richtung der WEA 7 weist die Gar-

tenvegetation einen Laubbaum von etwa 6 – 8 m Höhe auf, sowie 

verschiedene kleine Sträucher (< 1 m) (Abb. 82). Vor dem Balkon 

befinden sich unmittelbar 8 – 10 m hohe Laubbäume. 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB 03 – VB 09) und die genehmigten Anlagen 

VB 01 – 02, sowie die WEA 01 – 06 und WEA 08 – 10 werden 

durch die Entfernung, Vegetation und Gebäude deutlich in ihrer 

Sichtbarkeit eingeschränkt. 
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Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

direkt auf die Rotorblattebene geschaut. 

 

 

In Abb. 78 ist die westlich ausgerichtete Gebäudeseite des Wohnhauses I, mit den Fenstern, 

welche in Richtung WEA 7 weisen zu erkennen.  

 

Abb. 78: Westseite des Gebäudes I (FP 29) 

Abb. 79 zeigt den Blick auf die südliche Gebäudeseite rückwärtig stehend zu der geplanten 

WEA 7. Es ist der Balkon in Blickrichtung zur geplanten Anlage zu erkennen (Abb. 80). 
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Abb. 79: Südseite des Wohnhauses I (FP 30) 

 

Abb. 80: Nach Süden ausgerichtete Balkon in Richtung der WEA 7 (FP 30) 

 

In Abb. 81 ist die Blickrichtung von der Südseite in Richtung der geplanten WEA 7 abgebildet.  
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Abb. 81: Blick aus dem Garten in Richtung WEA 7 (FP 30) 

In der folgenden Abb. 82 wurde von der Terrasse in Richtung der geplanten WEA 7 fotogra-

fiert und in Abbildung Abb. 83 sind am Horizont, hinter den Laubbäumen die bestehenden 

Anlagen VB 05 - 09 zu sehen.
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Abb. 82: Blick von der Terrasse in Richtung WEA 7 (FP 31)  

 

Abb. 83: Blick vom Garten in Richtung bestehender WEA (FP 30) 

Bewertung des Wohnhauses I 
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• Das Wohnhaus liegt genau in einem Abstand, der dem Dreifachen der WEA-Gesamthöhe 

entspricht. Durch diese bezogen auf die optisch bedrängende Wirkung relativ große Ent-

fernung wird die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage vergleichsweise 

in den Hintergrund treten.  

• Die schützenswerten Wohnzimmer im Erdgeschoss auf der südwestlichen Ecke des Ge-

bäudes und auf der Südseite sowie das Kinderzimmer im Obergeschoss hinter dem Bal-

kon liegen in Richtung der WEA 7. 

• Die WEA 7 liegt in Hauptblickrichtung aus den schützenswerten Räumen, sowohl auf der 

Süd- wie auf der Westseite seitlich versetzt, sodass die Anlage maximal aus fensternahem 

Bereich mit Blick in Richtung der geplanten WEA 7 gesehen werden kann.  

• Aus den nach Westen ausgerichteten Fenstern sowie vom Balkon und der Terrasse, wird 

die Vegetation in Blickrichtung zur WEA 7 je nach Jahreszeit eine teilweise bis deutlich 

sichteinschränkende Wirkung im Turm- und Rotorbereich haben. Der abschattende Effekt 

wird dabei vom Erdgeschoss aus größer sein als aus dem Obergeschoss. Von der Ter-

rasse hat die Vegetation gerade in der belaubten Jahreszeit, in welcher diese Bereiche 

am häufigsten frequentiert wird, eine teilweise bis deutlich sichteinschränkende Wirkung. 

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine starke Sichtbarkeit der Rotorblattebene der WEA 7 

gegeben.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 01 – 06 und 08 - 10 sowie die genehmigten Vorbelastungsanla-

gen VB 01 und VB02 und die VB 03 – VB 09 des umliegenden Windparks liegen deutlich 

außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass die Baukörperwirkung und Rotorbewegung aufgrund der Entfernung 

in den Hintergrund treten. Zusätzlich ist die Sichtbarkeit der WEA 7 besonders aus dem Erd-

geschoss je nach Jahreszeit durch die Vegetation mindestens teilweise in Ihrer Sichtbarkeit 

eingeschränkt wird. Mit der Höhe nimmt dieser Effekt ab, sodass vom Balkon aus die Sicht-

barkeit zunimmt. Die Rotorblattebene ist zwar direkt sichtbar, jedoch steht die Anlage sowohl 

von der Südseite, wie auch von der Westseite aus den Wohnzimmern in seitliche Richtung 

versetzt, sodass sie bei geradem Blick aus dem Fenster nicht sichtbar sein wird. Aufgrund 

dieser und der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen 7 keine optisch bedrängende Wirkung auf 

die Wohnnutzung ausgeht. 
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Wohnhaus J – Scharlager Weg 6 

 

Das Wohnhaus Scharlager Weg 6 (J) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von außen 

begutachtet. 

Lage J – Scharlager Weg 6 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 674 m zur WEA 7. 

Die WEA 7 steht in einem Winkel von etwa 7° zu einem Lot auf der 

westlich ausgerichteten Hausseite. 

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Gebäude ohne ausge-

bautes Dachgeschoss, das von zwei Parteien bewohnt wird. Die 

Westseite ist in Richtung der geplanten WEA 7 ausgerichtet ist. Auf 

dieser Hausseite befinden sich keine Fenster (Abb. 84). 

Auf der Südseite des Gebäudes befinden sich von Westen nach 

Osten drei Fenster zu einem Waschraum, gefolgt von einer Tür zur 

Terrasse und zwei Wohnzimmerfenstern.  

Im OG befindet sich von Westen nach Osten ein Schlafzimmer-, 

ein Kinderzimmerfenster, anschließend ein bodentiefes Fenster ei-

ner Küche, das zu einem Balkon führt und abschließend befindet 

sich das Wohnzimmer mit zwei einflügeligen Fenstern und einem 

zweiflügeligen Fenster auf der Gebäudeseite.  

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

In Blickrichtung zur geplanten WEA 7 beginnt nach 275 m Entfer-

nung eine Reihe von Laubbäumen mit einer Höhe zwischen 10 m 

und 12 m (Abb. 85). Weiter in Richtung Westen folgt in einem wei-

teren Abstand von 315 m erneut eine Laubbaumreihe mit Bäumen 

mit 8 – 10 m Höhe.  

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB 03 – VB 09) und die genehmigten Anlagen 

VB 01 – 02, sowie die WEA 01 – 06 und WEA 08 – 10 werden 

durch die Entfernung, Vegetation und Gebäude deutlich in ihrer 

Sichtbarkeit eingeschränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg bis schräg auf die Rotorblattebene geschaut. 
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In Abb. 84 ist die westlich ausgerichtete Gebäudeseite des Wohnhauses J mit den nicht vor-

handenen Fenstern zu erkennen. Die südliche Gebäudeseite mit dem zurückgesetzten Balkon 

ist ebenfalls zu sehen.  

 

Abb. 84: Westseite des Gebäudes I (FP 32) 

Abb. 85 zeigt den Blick in Richtung der geplanten WEA 7.  

 

Abb. 85: Blick in Richtung der geplanten WEA 7 (FP 32) 
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Bewertung des Wohnhauses J 

 

• Das Wohnhaus liegt bezogen auf die WEA 7 im 3,4-fachen Abstand der WEA-

Gesamthöhe und somit deutlich außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch bedrän-

genden Wirkung. Bei einer Entfernung von mehr als dem Dreifachen der Gesamthöhe der 

WEA tritt i.d.R. keine optisch bedrängende Wirkung auf. Die Baukörperwirkung und die 

Rotorbewegung der Anlage treten deutlich in den Hintergrund. Die Anlagen können zwar 

sichtbar sein, dies bedeutet aber nicht, dass sie eine optisch bedrängende Wirkung aus-

üben.  

• Das schützenswerte Wohnzimmer im Erdgeschoss und Obergeschoss, sowie der Balkon 

befinden sich nicht auf der zur WEA 7 ausgerichteten Hausseite. Von der Südseite aus 

steht die WEA 7 seitlich zum Gebäude und ist somit aus den Fenstern nicht sichtbar.  

• Je nach Jahreszeit wird die Vegetation eine teilweise bis deutlich sichteinschränkende 

Wirkung im Turmbereich haben.  

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutlich bis leicht reduzierte Sichtbarkeit der Rotor-

blattebene der WEA 7 gegeben.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 01 – 06 und WEA 08 - 10 und die genehmigten Vorbelastungs-

anlagen VB 01 und VB 02, sowie die VB 03 – VB 09 des umliegenden Windparks liegen 

deutlich außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass die WEA 7 aus dem Gebäude kaum bis gar nicht sichtbar ist, da die 

WEA 7 westlich des Gebäudes errichtet werden soll, aber das Gebäude keine Fenster in diese 

Richtung aufweist. Der Balkon auf der Südseite ist nicht vorgesetzt, sondern auf Höhe der 

Fenster, sodass der Blickwinkel in Richtung WEA 7 kaum möglich ist. Aufgrund dieser und der 

oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen 7 keine optisch bedrängende Wirkung auf 

die Wohnnutzung ausgeht. 
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Wohnhaus K – An den Königstannen 5 

 

Das Wohnhaus An den Königstannen 5 (K) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von 

außen und innen begutachtet. 

Lage K – An den Königstannen 5 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 605 m zur WEA 10. 

Die WEA 10 steht in einem Winkel von etwa 16° zu einem Lot auf 

der nördlich ausgerichteten Hausseite. 

Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit ausgebautem Dach-

geschoss, dessen Nordseite in Richtung der geplanten WEA 10 

ausgerichtet ist. Das Haus wird von zwei Parteien genutzt.  

Im Erdgeschoss befinden sich auf der Nordseite von Osten nach 

Westen folgende Fenster: Dielen- und Badfenster, eine Tür und ein 

Fenster zur Waschküche, gefolgt von einem Abstellraumfenster 

und einem weiteren Badfenster. Auf der Westseite des Gebäudes 

befindet sich ein Schlafzimmer und eine Stube, die zum Zeitpunkt 

der Begehung nicht genutzt wurden (Abb. 86). Das Wohnzimmer 

hat seine Fenster nach Süden ausgerichtet, in dieser Richtung lie-

gen auch die Terrasse, ein Wintergarten und ein Gartenhaus mit 

Sitzbereich. 

Im OG befindet sich von Osten nach Westen ein Fenster zum Ab-

stellraum, zwei Küchenfenster, ein Badfenster und abschließend 

ein Schlafzimmerfenster (Abb. 86). Das Wohn- und Esszimmer ha-

ben ihre Fenster nach Süden ausgerichtet. 

Das DG ist ausgebaut und das Kinderzimmer hat ein Fenster Rich-

tung WEA 10 (Norden) und ein Fenster Richtung Süden. (Abb. 89).  

Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

In Blickrichtung zur geplanten WEA 10 beginnt nach 75 m Entfer-

nung eine Reihe von Laubbäumen mit einer Höhe zwischen 10 m 

und 12 m (Abb. 87).  

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB 03 – VB 09) und die genehmigten Anlagen 

(VB 01 – 02), sowie die WEA 01 – 09 werden durch die Entfernung, 

Vegetation und Gebäude deutlich in ihrer Sichtbarkeit einge-

schränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg von der Seite auf die Rotorblattebene geschaut. 

 

 

In Abb. 86 ist die nördlich ausgerichtete Gebäudeseite des Wohnhauses K mit den Fenstern, 

welche in Richtung WEA 10 weisen, zu erkennen.  
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Abb. 86: Nordseite des Gebäudes K (FP 33) 
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Abb. 87 zeigt den Blick in Richtung der WEA 10 von dem nördlichen Gartenbereich aus, Abb. 

88 hingegen bildet den Blick aus dem OG ab. Hier wird der mit der Höhe abnehmende ab-

schattende Effekt deutlich (Abb. 89). 

 

 

Abb. 87: Blick in Richtung der geplanten WEA 10 von der nach Norden gerichteten Gebäudeseite (FP 

33) 
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Abb. 88: Blick in Richtung der geplanten WEA 10 aus der Küche 

 

Abb. 89: Blick in Richtung der geplanten WEA 10 aus dem DG 
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Bewertung des Wohnhauses K 

 

• Das Wohnhaus liegt genau in einem Abstand, der dem Dreifachen der WEA-Gesamthöhe 

entspricht. Durch diese bezogen auf die optisch bedrängende Wirkung relativ große Ent-

fernung wird die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage vergleichsweise 

in den Hintergrund treten.  

• Auf der zur WEA 10 gerichteten Gebäudeseite befindet sich keine besonders schützens-

werten Räume, diese befinden sich auf der Südseite, genauso wie Wintergarten und Ter-

rasse.  

• Die Räume in Richtung der WEA 10 liegen direkt in Hauptblickrichtung, jedoch wird je 

nach Jahreszeit die Vegetation eine teilweise bis deutlich sichteinschränkende Wirkung 

im Turmbereich haben. Zusätzlich sorgen die Dachfenster für einen sichteinschränkenden 

Blick Richtung WEA 10. 

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutliche reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblatte-

bene der WEA 10 gegeben.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 01 – 09 und die genehmigten Vorbelastungsanlagen VB 01 und 

VB 02 sowie die VB 03 – VB 09 des umliegenden Windparks liegen deutlich außerhalb 

des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass keine besonders schützenswerten Räume in Richtung der WEA 10 

liegen. Es wird zwar direkt in Hauptblickrichtung zur WEA 10 geschaut, jedoch tritt die Baukör-

perwirkung und Rotorbewegung aufgrund der Entfernung in den Hintergrund. Zusätzlich sorgt 

die Vegetation im Turmbereich je nach Jahreszeit für eine Abschattung. Aufgrund dieser und 

der oben aufgeführten Kriterien wird fachgutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen 10 keine optisch bedrängende Wirkung 

auf die Wohnnutzung ausgeht. 
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Wohnhaus L – An den Königstannen 8 

 

Das Wohnhaus An den Königstannen 8 (L) wurde bei einem Ortstermin am 15.10.2020 von 

außen und innen begutachtet. 

Lage L – An den Königstannen 8 

Angaben zur Topografie Das Gelände ist eben und differiert zwischen Wohnhaus und den 

geplanten Anlagenstandorten nur um wenige Meter. 

Lage und Gestaltung des be-

troffenen Wohnhauses 

Etwa 655 m zur WEA 10 (Abb. 20). 

Die WEA 10 steht in einem Winkel von etwa 7° zu einem Lot auf 

die nördlich ausgerichtete Hausseite. 

Es handelt sich um ein eingeschossiges Einfamilienhaus ohne 

ausgebautes Dachgeschoss, dessen Nordseite in Richtung der ge-

planten WEA 10 ausgerichtet ist. Hier befindet sich der Eingangs-

bereich (Abb. 90).  

Die Terrasse ist nach Westen ausgerichtet (Abb. 91). Weitere 

schützenswerte Räume liegen nicht in Blickrichtung der geplanten 

WEA 10. 

 Angaben zu abschattenden, 

aufmerksamkeitsablenken-

den Objekten zwischen Haus 

und WEA 

In Blickrichtung zur geplanten WEA 10 beginnt nach 50 m Entfer-

nung eine Reihe von Laubbäumen mit einer Höhe zwischen 10 m 

und 12 m (Abb. 92). Im Nordwesten des Gebäudes befindet sich 

ein Nebengebäude von etwa 3 – 4 m Höhe, welches an die Ter-

rasse grenzt (Abb. 91). 

Potenzielle Sichtbeziehun-

gen zu bestehenden und ge-

planten WEA 

Die bestehenden (VB 03 – VB 09) und die genehmigten Anlagen 

(VB 01 – 02), sowie die WEA 01 – 09 werden durch die Entfernung, 

Vegetation und Gebäude deutlich in ihrer Sichtbarkeit einge-

schränkt. 

Hauptwindrichtung Mit einem Anteil von 44,3 % der Jahreswindstunden sind die Ro-

torblätter im Hauptwindrichtungssektor ausgerichtet, und es wird 

leicht schräg von der Seite auf die Rotorblattebene geschaut. 

 

In Abb. 90 ist die nach Norden ausgerichtete Gebäudeseite des Wohnhauses L, mit dem Ein-

gangsbereich, welcher in Richtung WEA 10 weist, zu erkennen.  
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Abb. 90: Nordseite des Gebäudes L in Richtung WEA 10 (FP 34) 

Die folgende Abb. 91 stellt die Terrasse mit dem Blick in Richtung WEA 10 dar. Die abschat-

tende Vegetation, sowie das Nebengebäude sind ersichtlich. 
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Abb. 91: Blick von der Terrasse in Richtung der geplanten WEA 10 (FP 35) 

Abb. 92 ist aus dem Eingangsbereich heraus aufgenommen worden. Es sind die Laubbäume 

in 50 m Entfernung zu sehen. 

 

Abb. 92: Blick aus dem Eingangsbereich in Richtung der geplanten WEA 10 

 

Bewertung des Wohnhauses L 

 

• Das Wohnhaus L liegt bezogen auf die WEA 10 im 3,3-fachen Abstand der WEA-

Gesamthöhe und somit deutlich außerhalb des Bereichs einer möglichen optisch bedrän-

genden Wirkung. Bei einer Entfernung von mehr als dem Dreifachen der Gesamthöhe der 

WEA tritt i.d.R. keine optisch bedrängende Wirkung auf. Die Baukörperwirkung und die 

Rotorbewegung der Anlage treten deutlich in den Hintergrund. Die Anlagen können zwar 
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sichtbar sein, dies bedeutet aber nicht, dass sie eine optisch bedrängende Wirkung aus-

üben.  

• Die schützenswerten Räume und die Terrasse liegen auf der Westseite des Gebäudes, 

sodass die WEA 10 seitlich versetzt ist und somit nicht in Hauptblickrichtung liegen wird. 

Von der Terrasse liegen abschattende Objekt in Blickrichtung zur WEA 10, sodass diese 

in ihrer Sichtbarkeit stark eingeschränkt sein wird.  

• Im Hauptwindrichtungssektor ist eine deutliche reduzierte Sichtbarkeit der Rotorblatte-

bene der WEA 10 gegeben.  

• Das Relief ist eben und hat keine Auswirkung auf die Sichtbeziehung zu den geplanten 

Anlagen. 

• Die neu geplanten WEA 01 – 09 und die genehmigten Vorbelastungsanlagen VB 01 und 

VB 02, sowie die VB 03 – VB 09 des umliegenden Windparks liegen deutlich außerhalb 

des Bereichs einer möglichen optisch bedrängenden Wirkung. 

Hervorzuheben ist, dass es keine schützenswerten Räume in Richtung der WEA 10 weisen, 

hinzu kommt die große Entfernung zwischen Wohnhaus und geplanter WEA. Darüber hinaus 

wird aus den schützenswerten Räumen seitlich auf die WEA 10 geschaut, sodass diese aus 

den Fenstern nicht sichtbar sein wird. Die Sichtbarkeit Rotorblattebene ist aufgrund der Aus-

richtung zur Hauptwindrichtung deutlich reduziert. Zusätzlich wird je nach Jahreszeit der Turm-

bereich deutlich abgeschattet. Aufgrund dieser und der oben aufgeführten Kriterien wird fach-

gutachtlich eingeschätzt, dass… 

→ von den neu geplanten Windenergieanlagen 10 keine optisch bedrängende Wirkung 

auf die Wohnnutzung ausgeht. 
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4 Zusammenfassende Betrachtung und Empfehlungen 

Zusammengefasst verursachen die geplanten WEA nach Einschätzung des Gutachters kei-

nerlei optisch bedrängende Wirkung auf die Wohngebäude A – L.  

Eine abschließende Entscheidung obliegt der Genehmigungsbehörde. 
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